
Copyright
Acknowledgment

Publication	Information

Hösle,	Vittorio.	1995.	“Macht	Und	Moral	/	Replik”.	Ethik	Und
Sozialwissenschaften	6	(3):	379–432.

This	publication	is	made	available	in	our	archive	with	grateful
acknowledgment	to	the	original	publisher,	who	holds	the	copyright	to	this
work.	We	extend	our	sincere	appreciation.

The	inclusion	of	this	work	in	our	digital	archive	serves	educational	and
research	purposes,	supporting	the	broader	academic	community's	access	to
the	works	of	Vittorio	Hösle.

Terms	of	Use

Users	are	reminded	that	this	material	remains	under	copyright	protection.	Any
reproduction,	distribution,	or	commercial	use	requires	explicit	permission
from	the	original	copyright	holder.

We	are	committed	to	respecting	intellectual	property	rights	and	supporting	the
scholarly	publishing	ecosystem.	If	you	are	the	copyright	holder	and	have
concerns	about	this	archived	material,	please	contact	us	immediately.

obj-idealismus-heute.phil2@uni-bamberg.de

mailto:obj-idealismus-heute.phil2@uni-bamberg.de


EuS 6(1995)3 Hauptartikel 379

Macht und Moral

Vittorio Hosle

Z'Kimmenfassiing: Die moralische Bewertung von Machtphanomenen und die machttheorelische (ideologiekritische) Analyse nioralischer Diskurse, die 
schwerpunktmiiBig in der Antike bzw. in der Modeme entwickelt wurden, sind logisch miteinanderkompatibel, jakomplementar. Der Begriff der Macht wird 
definierl; cine Typologie der Ursachen von Machtkampfen und der Formen von Macht wird in rein deskriptiven Satzen skizzicrt. SchlieClich wcrdsn diese 
Fornien auf Grundlage einer universalistischen Ethik moralisch bewerteL Macht bzw. Einflufl erweist sich als unvenneidliches Medium des Sozialen, eine 
Institution mit Gewaltmonopol, die freilich zu ihrem Funktionieren nicht allein auf negativen Sanktionen gegriindet sein kann, als moralisch legitimiert

Summary: The moral evaluation of power phenomena vs. the social analysis of moral discourses (in terras of ideology criticism) were developed mainly in 
ancient vs. modem philosophy. They are, however, compatible, even complementary. The concept of power is defined; a typology of the causes of power 
struggles and of the forms of power is sketched in purely descriptive propositions. On the basis of an universalist ethics these forms are evaluated. Power and 
influence prove to be unavoidable social media; an institution with the monopoly of violence - which, however, could not work if based only on negative 
sanctions - can be justified morally.

((1)) Die Frage nach dem Verbal tn is von Macht und Moral fuhrt 
aus verschiedenen Griinden in das Zentrum der Politischen 
Philosophie. Erstens besteht offenbar ein grundsatzlicher Un- 
teischied, der eine Typologie der verschiedenen Politischen Phi- 
losophien zu begriinden gestattet, darin, ob man machtbestimm- 
le Handlungen und Institutionen moralisch bewertet oder ob man 
umgekehrt moralische Argumente als Faktoren in Machtkamp
fen analysiert. Vereinfacht gesprochen, laBt sich sagen, daB die 
antike Politische Philosophie im wesentlichen das erste getan 
hat, wahrend die modeme Politische Theorie seit Machiavelli 
und Hobbes sich von der zweiten Perspektive angezogen fiihlt 
- urn sie schlieBlich im spaten 19. und 20. Jahrhundert zuneh- 
mend zur einzig zulassigen zu erklaren. Zweitens ist darauf hin- 
zuweisen, daB unter den Begriffen, die intersubjektives Verhal- 
tenkategorisieren.deijenigederMachteineeigentiimlicheZwi- 
schenstellung hat zwischen demjenigen der EinfluBnahme und 
demjenigen der phy sischen Gewalt. Diese eigentiimliche Zwi- 
schenstellung wirft ein Licht einerseits auf das Spektrum inter- 
subjekliver Relationen, andererseits auf das Wesen des Politi
schen, das genau in jenem Aggregatzustand angesiedelt ist, in 
dem EinfluBnahme zur Macht geronnen, aber noch nicht in 
Gewall umgeschlagen ist: Macht in ihrer Hdchstform ist stets 
politische Macht. Dabei haftet dem Machtbegriff  insofem eine 
eigentiimliche Ambivalenz an, als man ihn individualistisch 
Oder systemtheoretisch verstehen kann - man kann Macht als 
cinen Begriff verstehen, der mit konkreten Beziehungen zwi
schen cinzclnen, wohlbestimmten Individuen zu tun hat, oder 
aber von der Macht von Institutionen, insbesondere natiirlich 
des Slaates, sprechen. Eine Ambivalenz im Wesen Politischer 
Philosophic liegt nun geradc darin, daB man als ihren Gegen- 
standenlwcdcr staatlichc Institutionen oder aber individuelle 
politische Entscheidungen und Handlungen ansehen kann, daB 
man Politische Philosophic als Philosophie des Staates oder aber 

als Philosophie der Politik deuten kann: ein Doppelsinn, der 
parallel lauft zum eben erwahnten Doppelsinn im Machtbegriff. 
Das moralisch Begrundungsbediirftige am Staat ist jedenfalls 
die Macht, iiber die er per definitionem verfugt. Im folgenden 
will ich erstens die Komplementaritat des moralischen und des 
machttheoretischen Zugangs zu sozialen Phanomenen disku- 
tieren, alsdann den Begriff der Macht zu kliiren untemehmen 
und schlieBlich seine moralische Bewertung versuchen.

((2)) DaB menschliches Handeln und Unterlassen moralisch 
bewertet werden miisse und diirfe, ist nicht nur Voraussetzung 
der Praktischen Philosophie in ihren beiden Teilen Individual- 
ethik und Politische Philosophie, sondem eine den meisten 
Menschen selbstverstandliche Annahme. Nicht all e s, was sich 
in der sozialen Welt abspielt, ist so, wie es sein soil - gewisse 
Formen der Machtausubung, gewisse Institutionen sind besser 
als andere. Das eigentliche Problem besteht freilich in der Fra
ge, was „besser“ bedeutet. Da die Moral mit unseren Handlun
gen zu tun hat und unsere Handlungen - anders als physische 
Vorgange - von unserem Willen abhangen, liegt es nahe, das mo
ralische Sollen mit dem menschlichen Wollen in Verbindung zu 
bringen. Aber wie genau? Relativ naheliegend ist die Einsicht, 
daB das spezifische moralische Pradikat „gut“ unterschieden 
werden muB von dem Pradikat, jm rationalcn Eigeninteresse 
gewollt": Es gibt geniigend Faile, in denen die Moral von mir ein 
Verhalten fordert, das meinen Praferenzen widerspricht. Zwar 
ist es natiirlich richtig, daB niemand moralisch handeln wiirde, 
wenn nicht auch das moralisch Gebotene durch real vorhande- 
ne Antriebskrafte motiviert ware, die in ihrem Wesen und in 
ihrem intrinsischen Wert sehr unterschiedlich sein kdnnen (wie 
Selbstachtung,Gewissensbisse,Elirgefuhl, Angst vorgbltlicher 
Oder menschlicher Strafe). Aber das kann erstens nicht heiBen, 
daB ohne die Existenz derartiger Antriebskrafte cine Qualifika- 
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lion menschlichen Verhaltens als moralisch oder unmoralisch 
sinnlos ware. Gelange es jemandem, bei sichjeden moralischen 
Oder moralanalogen Instinkt auszumerzen, wiirde er trivialer- 
weise nicht mehr moralisch handeln - aber sei n Verbal ten wiir- 
de dadurch gewiS nicht moralisch werden. Und zweitens ist der 
qualitative Unterschied zwischen eigenniitzigen Praferenzen 
und den moralischen Antriebskraften phiinomenologisch so evi
dent, daB es aussichlslos seindiirfte, lelztere untererstere zusub- 
sumieren: Die Erfahrung eines Kampfes zwischen Neigung und 
Pflicht bleibt eines der stiirksten Argumente gegen die Identifi- 
zierbarkeit von eigenem Wollen und Sollen.

((3)) Freilich ist damit nur g^sagt, daB die Moral die eigenen 
Praferenzen, nicht, daB sie prinzipiell alle vorhandenen Prafe
renzen transzendiere. Und in der Tat wird man zugeben miis- 
sen, daB die Beriicksichtigung der Wiinsche andererein wich- 
tiges moralisches Gebot ist; Die meisten und wichtigsten mo
ralischen Pflichten haben mil den Bediirfhissen anderer zu tun, 
und gerade der EinfluB auf andere, den Macht gewiihrt, laBt die 
moralische Kontrolle dieses Phanomens besonders dringlich 
erscheinen. Dennoch ist klar, daB nicht alle Bediirfnisse ande
rer Menschen ein gleiches moralisches Recht haben; und nicht 
minder einleuchtend ist, daB die Intensitat eines Bediirfnisses 
nicht das alleinige Kriterium fur dessen Legitimitat sein kann. 
All diese Argumente haben den bedeutendsten Ethiker der 
Neuzeit, Kant, dazu bewogen, anders als die Mehrzahl der 
antiken Philosophen das moralische Sollen von dem empiri- 
schen Wollen des Menschen radikal zu unterscheiden - auch 
wenn bei ihm das Sollen durchaus mit den Mdglichkeitsbedin- 
gungen eines freien, autonomen "VMllens zusammenhangt. Auch 
innerhalb seines Ansatzes, der das Phanomen des Moralischen 
an das der Autonomie bindet, ist freilich Macht ein groBes 
Problem fur die Ethik, weil ohne Verletzung von Autonomie 
Macht nicht ausgeiibt werden zu kdnnen scheint.

((4)) Der modemeDualismus von Sein und Sollen hat nicht nur 
die Konsequenz gehabt, der Moral - und dem moralisierenden 
Subjekt - eine bisher unbekannte Wiirde zu vindizieren. Die 
Kehrseite dieser Aufwertung des Sollens als einer eigenen Spha- 
re ist vielmehr die Abwertung der faktischen Wirklichkeit ge- 
wesen, die als solche, also vor der Untersuchung, ob sie dem 
Sittengesetz gem^ sei oder nicht, keinen Anspruch mehr er- 
heben kann, einen eigenen moralischen Wert zu haben. Wah- 
rend vormodemen Menschen die sozial realisierte Sittlichkeit 
der eigenen Kultur als Inbegriff des Moralischen gait, verfugt 
der modeme Mensch uber eine unheimliche F^igkeit der Di- 
stanznahme von der eigenen Kultur; Dieser distanzierende Blick 
verwandelt die Werte der eigenen Gesellschaft, die der vor- 
modeme Mensch mehr oder wenigerunreflektiertgcleilthatte, 
in ein System von sozialen Fakten. Es liegt auf der Hand, daB 
dieEntstehungdermodemen wertfreien Sozialwissenschaften 
eine Fortsetzung jener Entwicklung ist, die mit Descartes mit 
Bezug auf die Natur eingesetzt hatte. Wurde im 17. Jahrhun- 
dert die Natur zur bloBen res extensa ohne jede Subjekti vital 
oder ZweckmaBigkeit, erleidet die Welt des Sozialen im 19. 
Jahrhundert ein analoges Los: Sie wird in ausschlieBlich theo- 
retischer Einstellung betrachtet ohne jede eigene, praktische 
Stellungnahme zu dem Betrachteten. GewiB spielen fiir die 
wertfreieSoziologie Werteeine Rolle-wiesonstkdnnte sie be- 
anspruchen, Kulturen zu verstehen? Aber Werte und morali
sche UberzeugungensindgewissermaBen vonderSubjektseite 
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auf die Objcktscite hiniibergezogen; sic sind Gegenstand, nicht 
Voraussetzung der eigenen Tiitigkeit. Max Weber, Vilfredo 
Pareto, Niklas Luhmann sind die bekanntesten Vertreter dieser 
Entwicklung, die die modeme Soziologie von derjenigen Vicos, 
Montesquieus und Tocquevilles grundsatzlich untcrscheideL

((5)) Es ist cine logische Folge der objektivierenden Belrach- 
tung von Werten als sozialen Fakten, daB auch moralische Ar
gumente nun nicht mehr als Gebildc eigenen normativen Rechts 
erscheinen, sondem gleichsam als Kdrpcr in cinem sozialen 
Kraftfeld. Und in der Tat ist unbestreilbar, daB moralische Ar
gumente auch das sind. Menschen handeln - wie wir gesehen 
haben - nicht immer, aber doch auch aufgrund der Uberzeugung, 
ein bestimmtes Verhalten sei moralisch geboten: Wer das Ver- 
halten von Menschen beeinflussen will, wird daher auch auf 
deren moralische Vorstellungen EinfluB zu gewinnen suchen. 
J. Lockes „Two Treatises of Government’* haben eine reale po- 
litische Folge, ja von Anfang an einen realen politischen 
Zweck gehabt; kurzfristig die Legitimierung der Absetzung der 
Stuarts, langfristig die Durchsetzung eines neuen Verstandnis- 
ses der Beziehung von Wirtschaft und Staat. DaB sie derarlige 
Zusammenhange zwischen Politischer Philosophic und realer 
Politik ignoriert hat, hat die B lutleere der rein geistesgeschicht- 
lich orientierten Philosophiehistorie ausgemacht, die nie std- 
render auffiel als eben in der Sphiire der Politischen Philoso
phic; ihrer Kritik durch den Marxismus lag durchaus ein Mo
ment der Veraunft zugrunde. Freilich ist in einer eigentiimli- 
chen Dialektik der Marxismus, der die Zusammenhange zwi- 
schenrealerMachtundihrermoralischenLegitimationwiewe- 
nige Theorien vor ihm durchschaut hatte, selbst ein besonders 
eklatantes Beispiel fur das von ihm erkannte Gesetzgeworden: 
Wohl keine andere philosophische Theorie ist so instrumentell 
fur die Legitimierung einer bestimmten politischen Macht ein
gesetzt worden wie gerade der Marxismus; und beim Zusam- 
menbruch der kommunistischen Herrschaft in Osteuropa und 
der ehemaligen Sowjetunion hat neben zahlreichen und sehr 
unterschiedlichen anderen Ursachen (z.B. wirtschaftlicher Art) 
die Korrosion der Uberzeugung von der Legitimitat des eige
nen Systems und der Wahrheit der eigenen Ideologic, die in den 
1960er Jahren bei den Eliten der Sowjetunion stattfand, eine 
entscheidende Rolle gespielt. Die Geschichte des Wortes,.Ideo
logic", das ich gerade verwendet habe, ist im iibrigen ein be- 
zeichnendes Beispiel fiir den geistigen Perspektivenwechsel, 
um den es mir hier geht. Destutt de Tracys „E16ments d’iddo- 
logie** von 1801-1815 ist eine erkenntnis-und sprachtheoreti- 
sche Schrift; und noch 1859 bezeichnete K. Rosenkranz den 
dritten Teil seiner „Wissenschaft der logischen Idee", einer epi- 
gonalenMetaphysikin HegelscherNachfolge, als ,,Ideologie“, 
d.h. als Ideenlehre. Seit Comte und Marx, einseitiger noch seit 
Sorel, Pareto und Mannheim versteht man hingegen unter Ideo- 
logien nicht mehr theoretische Gebilde der Erkenntnistheorie 
Oder Metaphysik, mit deren Wahrheitsanspruch man sich aus- 
einanderzusetzen habe, sondern falsche oder sinnlose Theori
en, die eine bestimmte soziale Funktion erfiillen. Bestenfalls 
wird die Frage nach der Wahrheit dieser Theorien offengelas- 
sen; ein ausdriickliches Interesse an ihr besteht jedenfalls in der 
wissenssoziologischen Perspekti ve nicht mehr.

((6)) Es scheint mir von auBerster Wichtigkeit anzuerkennen, 
daBdiebeiden geschildcrten Perspekti ven kompatibel.jamehr 
noch; komplemcntar sind. Damit meine ich, daB beide Perspek- 
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liven zwarje fiir sich in sich vollig schliissig, abcr eben einsei
tig sind: Wer das Ganze dcr sozialen Wirklichkeit in den Blick 
bckommen will, muB sich bcider bediencn. Ansonsten drohen 
zwei entgegengesctzte Irrwege, So setzt sich der abstrakte 
Moral lheoretiker mil moralischen Thcoricn nur immanent aus- 
cinander, ohne sich je die Frage zu stellen, wem sie niitzen, wieso 
offenbar selbstwiderspriichliche und Icicht zu widerlegende 
Theorien sich so lange halten - er (ibersieht die Machtinteres- 
sen, die sich mit derartigen Theorien verbinden. Zwar sollen 
dicse dem ersten Anschein nach eine bestimmte Machtausiibung 
rcchtfertigen und ihr also im Gang der Begriindung vorausge- 
hen - in Wahrheit jedoch sind sie Sekundarrationalisierungen, 
die durch das Bediirfnis der Macht verursacht sind, eine sozia- 
le Legitimierung zu erhalten. Doch der abstrakte Moralist ist 
nicht nur naiv - er ist haufig auch unehrlich. Denn er verhehlt 
sich und anderen, daB ja auch er selber in aller Regel wirken 
will, daB daher auch er nach einer bestimmten Form von Macht 
slrebt- einer Form von Macht, die mit dem bestehenden status 
quo u.U. in Konflikt geraten und Folgen ausldsen muB, die 
moralisch durchaus bedenklich sein kdnnen. Die gesinnungs- 
elhische Weigerung, diese Folgen zu beriicksichtigen, die im 
Vollgefuhl dereigenen moralischen Vortrefflichkeit erfolgen- 
de Zuriickweisung der Einsicht, daB unter bestimmten ge- 
schichtlichen Bedingungen wie dem Vorabend eines Biirger- 
krieges politisches Moralisieren gemeingefahrlich sein kann und 
daB daher die Ethik selbst einer moralischen Normierung be- 
darf, machtjenen einseitigen Moralismus nicht nur theoretisch 
unbefriedigend, sondem letztlich auch moralisch bedenklich.

((7)) Doch wird die Erkenntnis der Machtverbundenheit der 
Moral in der komplementaren Betrachtungsweise in nicht min
der abwegiger Einseitigkeit verabsolutiert: Fiir sie ist jedes 
moralische Argument nichts als eine Waffe im Machtkampf. 
Dabei iibersieht sie erstens, daB die Wirkung moralischer Ar- 
gumente wesentlich daran hangt, daB sie nicht als solche inten- 
diert wird: Wenig schadet der Glaubwiirdigkeit einer morali
schen Theorie mehr als der offenkundige Wunsch, sie als Macht- 
faktoreinzusetzen. Denn die Pointe einer moralischen Theorie 
besleht darin, daB sie einen iiber Partikularinteressen hinausge- 
henden Grund fur ein bestimmtes Verhalten angeben soli; wenn 
aber von Anfang an gesagt wird, daB moralische Theorien nichts 
seien als der Ausdruck des Interesses der Machthaber, dann 
verpufTtihre Wirkung zwangslaufig. Kurz: Eine wirkliche Waffe 
ineinem Machtkampf ist ein moralisches Argument paradoxer- 
weise und in eklatantem Unterschiede zu alien anderen Waffen 
nur, wenn sie nicht zu diesem Zwecke entwickelt wurde. Ma
chen kann man das nicht, was gerade dadurch Menschen ver
binden soli, daB es jedem Machen entzogen ist. Zweitens ist 
darauf zu verweisen, daB der Machttheoretiker, fur den alle mo
ralischen Argumente nichts als Machtfaktoren sind, selber na- 
liirlich voraussetzt, die intellektuelle Ehrlichkeit, die er prakti- 
ziere, sei cine Tugend, daB er selbstverstandlich erwartet, daB 
andere seine Theorie sachlich ernst nehmen und nicht einfach 
mil dem Hin weis abtun, sie diene nur der - wenn auch letztlich 
vcrgeblichen - Legitimation z.B. offen machtpositivistischer 
Politik. Allerdings ist einzuraumen, daB jener reduktionistische 
Slandpunkt in einem bestimmten Sinne des Wortes unwiderleg- 
bar ist - so wie das der S olipsismus in seiner Weise auch ist. Denn 
cin konsequenter Machtreduktionist wiirde sich eben weigern, 
den sachlichen Gehalt dcr vorgebrachten Einwande zu studie- 
ren, und darauf verweisen, sie seien nur eine Sckundiirrationa- 

lisierung intclleklueller Machlinteressen, die man mit der 
Durchsetzung der entgegenstehenden Position verbande. Frei- 
lich ist damit einer der wenigen Faile gegeben, in denen man den 
Opponenten nur dadurch ehren kann, daB man es, nach seinen 
eigenen Prinzipien, fiir sinnlos erklart, weiter mit ihm zu disku- 
tieren, und sich nach anderen Gesprachspartnem umsieht,

((8)) Die bisherigen Erorterungen litten darunter, daB ich den 
Begriff, J4acht“ noch gar nicht definiert, geschweige denn er- 
klart habe, wie es zu Macht kommt bzw. wie sie moralisch zu 
bewerten sei. Aber um der letzteren Fragestellung nachzugehen, 
muBte ich zunachstjene Position zuriickweisen, die die Auto
nomic des Moralischen am entschiedensten beslreitet. Was also 
ist Macht? Offenbar gehort dieser Begriff zu denjenigen, die wir 
am haufigsten verwenden (und zwar nicht ohne eine intuitive 
Sicherheit iiber seinen Sinn), dessen prazise Definition aber zu 
den schwersten Aufgaben der Sozialwissenschaften gehort. 
Nicht nur unterschiedliche Autoren meinen mit dem Begriff 
recht Unterschiedliches, selbst derselbe Autor verwendet ihn oft 
genug in mehrdeutiger Weise. Das hangt u.a. damit zusammen, 
daB er zu einer Begriffsfamilie gehort, zu der wir auch die Be- 
griffe von EinfluB, Autoritat, Herrschaft, Gewalt rechnen, de- 
ren Verbal tnis trotz zahlreicher Versuche besonders der letzten 
dreiBig Jahre bisher nicht so eindeutig bestimmt worden ist, daB 
es zu einem einheitlichen Sprachgebrauch gekommen ist.

((9)) Um mit einigen Selbstverslandlichkeiten zu beginnen, so 
ist Macht - das ist erstens hervorzuheben - kein einstelliges, 
sondem ein (mindestens) zweistelliges Pradikat. A hat nie 
Macht schlechthin, sondem A hat Macht iiber etwas Oder iiber 
jemanden. Macht ist zweitens ein Dispositionspradikat' und 
als solche von der konkreten Machtausiibung zu unterschei- 
den.^ Drittens hat der Machtbegriff insofem eine gewisse Ver- 
wandtschaft mit dem Kraftbegriff, als Macht fur Veranderun- 
gen bzw. das Ausbleiben von Veranderungen in der Wirklich
keit verantwortlich ist, die ohne sie sonst nicht eintraten bzw. 
eintraten. Es ist viertens iiblich, Macht als soziales Pradikat zu 
verwenden - als ein Pradikat, das ein Verhaltnis zwischen Sub- 
jekten oder Institutionen bestimmt, und zwar im Regelfall ein 
asymmetrisches. Dies ist zwar dem gegenw^igen Sprachge
brauch gemaB, aber nicht zwingend. Der Begriff der Herrschaft 
etwa, der bei Max Weber eine spezielle Form von Macht be- 
zeichnet, wird in der Alltagssprache durchaus auch auf Ge- 
genstiinde bezogen, ja reflexiv verwendet: Der Mensch iibe 
Herrschaft iiber die Natur aus; ein Asket besitze Herrschaft 
iiber sich selbst. Noch in Hobbes’ bekannter Definition der 
Macht, die die neuzeitliche Beschaftigung mit dem Phiinomen 
erdffnet, ist die soziale Dimension nur ein Sonderfall einer all- 
gemeineren: „THE POWER of a Man... is his present means, 
to obtain some future apparent Good.“’ Gabe es in der Welt 
nur einen einzigen Menschen, kdnnle nach Hobbes von die
sem Macht (und zwar in unterschiedlichen Graden) pradi ziert 
werden - nicht so hingegen nach Max Weber, fiir den Macht 
, jede Chance** ist, „innerhalb einer sozialen Beziehung den 
eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, 
gleichviel worauf diese Chance beruht.*** Aber nicht nur die 
Einfuhrung der sozialen Ebene unterscheidet die klassische De
finition Webers von der Hobbesschen. Weber fiihrt funftens 
einen intentionalen, niiher einen volitiven Akt als Bedeutungs- 
moment von Macht ein - ein Moment, das in der spatcren Dis- 
kussion immer starker hervorgehoben wurde.’ Wer Macht 
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besitzt, niuS naeh Weber etwas in der sozialen Welt nieht nur 
venindem konnen, sondem auch wollen. Jene Personen, die 
die Pest im 14. Jahrhundert naeh Europa braehten, haben mehr 
verandert als die maehtigsten Despoten - aber sie haben keine 
Maeht ausgeiibt, weil sie nieht das errciehen wollten, was sie 
bewirkten. Weber sagt zwar nieht ausdriicklieh, daB man aueh 
wissen muB, daB die Mittel, iiber die man verfugt, bei der 
Durehsetzung der eigenen Ziele niitzlieh sind, aber ohne Zwei- 
fel ist der planvolle und bewuBte Einsatz von Mitteln zur Er- 
reichung des eigenen Zwecks der Normalfall von Maeht: Der 
Wille richtet sich nieht nur auf ein Ziel, sondem auch auf die 
Mittel. Jedenfalls wiirden wir, anders als Hobbes, die Verfii- 
gung iiber Machtmittel ohne den Willen, sie einzusetzen, nieht 
ohne weiteres als Maeht bezeichnen. Offenbar sind zwei un- 
terschiedliche Faile eines solchen Zustandes denkbar. Einer- 
seits wiirde man kaum jemandem Maeht zuschreiben, der iiber 
Machtmittel w^ie z.B. Informationen verfugte, von deren Be- 
deutung er gar nieht weiB: Maeht hatte nur deijenige, der wiiBte, 
daB es sich um wichtige Geheimnisse handelt, iiber die diese 
Person verfugt, selbst wenn ihr diese Geheimnisse noch nieht 
zuganglich waren. Andererseits aber - und das ist in unserem 
Zusammenhang wichtiger- kann jemand w'issend Machtmit
tel besitzen, an deren Einsatz er gar nieht interessiert ist, etwa 
weil er wamschlos gliicklich ist. In Richard Wagners, Jling des 
Nibelungen“, einer der tiefsten Auseinandersetzungen mit dem 
Machtproblem, vertreten Siegfried und Wotan (naeh seiner 
Entsagung) diese beiden Sonderfalle: Siegfried hat eine Maeht, 
von deren Tragweite er gar nieht weiB; Wotan weiB iiber die 
Machtmittel wie fiber das Wesen von Maeht aus eigener Er- 
fahrung, hat aber darauf verzichtet, naeh Maeht zu streben.

((10)) Bisher wissen wir, daB Maeht ein mehrstelliges Pradi- 
kat ist, das eine asjmmetrische soziale Beziehung bezeichnet, 
in der eine Person oder eine Institution, die wir Ego nennen 
wollen, einer anderen gegenfiber, die Alter heiBe, ihren Willen 
durchzusetzen vermag. Wir haben einiges fiber den Machtha- 
ber. Ego, gesagt, aber fiber Alter bisher geschwiegen. Offen
bar gehort- sechstens - zum Normalfall einer Machtbeziehung 
ein bestimm ter in tentionalerZustand  von Alter notwendig dazu: 
Alter muB ebenso um die Maeht von Ego wissen wie Ego selbst. 
W’enn Ego Alter schaden kann, aber Alter ihm dies nieht glaubt, 
dann hilft diese Fahigkeit, vor ihrer konkreten Manifestation, 
Ego nieht. Alter seinen Willen aufzuzwingen. Natfirlich kann 
man in einem bestimmten Sinne sagen. Ego hatte Maeht fiber 
Alter auch dann, wenn er ihn z.B. vemichten konnte, ohne daB 
Alter daran glaube. Denn wfirde sich Alter Ego in den Weg 
stellen, dann wfirde jene Fahigkeit Egos ihm gestatten, seinen 
Willen trotzdem durchzusetzen. Aber daB dies nieht der Nor
malfall von Maeht ist, erhellt daraus, daB in jenem Faile Ego 
Alter nur aus dem Wege raumen, ihn aber nieht zur Koopera- 
tion zwingen konnte. Hatte Ego nur die Fahigkeit, Alter zu 
vemichten, ware er in einem bestimmten Sinne weniger mach- 
tig, als wenn er nur die Fahigkeit hatte, eine Verletzung zuzu- 
ffigen: Denn in letzterem Faile, und allein in letzterem Faile, 
konnte er Alter durch eine konkrete Machtausubung dazu brin- 
gen, ihm zu gehorchen. (Ich setze bei dieser Uberlegung na
tfirlich voraus, daB Ego und Alter die einzigen Akteure sind 
und daB die Machtausfibung an Alter nieht in Wahrheit der 
Steigerung der Maeht Egos an einem Dritten oder Vierten die- 
nen soil; denn dann kann die Veraichtung Alters natfirlich 
zweckrational sein.) Die Bedeutung von Alters Intentionen fur
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die Machtbeziehung zeigt sich in besonders intensiver Weise 
am Phanomcn des vorauseilenden Gehorsams. Aber auch das 
gclcgentliche Gelingen von Bluffs deutet darauf hin, daB der 
Glaube Alters, Ego verfuge uber Machtmittel, letztlich wich
tiger ist als das reale Besitzen dieser Mittel oder dcr Glaube 
Egos daran: Ego muB nur wissen, daB Alter glaubt, cr verfiigc 
fiber Machtmittel. „For the power of the mighty hath no 
foundation but in the opinion and belief of the people,*'* Die 
Maeht Egos besteht wesentlich darin, daB Alter glaubt, daB 
Ego fiber Maeht verffigt, und daher gehort zu den verbreitet- 
stenStrategien der Machtsteigerung der Hin weis auf die Maehl, 
die man jetzt schon besitzt oder bald besitzen werde. (Aller- 
dings gilt dies nieht immer: Ab einer gewissen Machtfiille ist 
es vielmehr wichtig, die eigene Maeht zu verbergen, um nieht 
GegenmaBnahmen der anderen auszuldsen.) Klar ist freilich, 
daB Alter ganz grundlos an Egos Maeht nieht glauben wird. 
Sein Glaube wird nieht stets, aber doch in der Regel vermiltell 
sein durch konkrete Machtkampfe, in denen Ego entweder 
Alters Oder eines Dritten Widerstande gegen seinen Willen 
gebrochen hat. Erst als Resultat dieser Machtkampfe konstitu- 
iert sich gewdhnlich Maeht, zu der eben meist ein beiderseitig 
akzeptiertes Bild von der Machtsituation und damit eine ent- 
sprechende Machtverteilung gehort.

((11)) Wieso kommt es zu Machtkampfen, und in welchen Slu- 
fen laufen diese ab? Um diese Frage zu beantworten, ist eine 
kurze Reflexion auf den Menschen unabdingbar. In einer Ara, 
in der die Geisteswissenschaften neidisch auf den Erfolg der 
Naturwissenschaften blicken, hat es sich eingebfirgert, zur Er- 
klarung und Deutung menschlicher Phanomene auf das Tier- 
reich zu blicken. Doch auch wenn unbestreitbar ist, daB sehr 
viel am menschlichen Verbal ten, und zwar auch und gerade am 
Sozialverhalten, animalische Wurzeln hat, verandert doch der 
Mensch jene ererbten Verhaltensformen qualitativ. Der Aggres- 
sionstrieb etwa hat biologische Grundlagen, aber der Kampf 
um Anerkennung, mit dem er sich verbindet, ist ebenso spezi- 
fisch menschlich wie die verzweifelte Suche naeh einer ideo- 
logischen Legitimation der eigenen Aggression. Beide Phano
mene gehen auf den Sachverhalt zurfick, daB der Mensch das- 
jenige Wesen ist, dem die Identitat mit sich selbst zu einem 
Problem, zumindest zu einer Aufgabe, geworden ist. Dies zu 
verkennen, bedeutet, das eigentlich Menschliche zu verfehlen 
- und zwar sowohl das Erhabene am Menschen als auch dasje- 
nige, was viel schlimmer ist als das Tierische. (Denn man ma- 
che sich nichts vor: Hobbes’ „Homo homini lupus" verharm- 
lost die Grausamkeit, zu der Menschen fahig sind, in unglaub- 
licher Weise.) U.a. unterscheidet sich der Mensch vom Tier 
durch das rationale, d.h. systematische Verfolgen von Interes- 
sen; doch ware er ausschlieBlich das nutzenmaximierende We
sen, als das ihn ein groBer Teil der neueren Sozialwissenschaf- 
ten beschreibt, ware er nur ein besonders kluges Tier. Offen- 
kundig spielen im menschlichen Verhalten neben Interessen 
auch Werte eine Rolle: Der normale Mensch unterscheidet 
durchaus, auch bei sich, zwischen legitimen und illegitimen 
Interessen und bewertet diese naeh Prinzipien. Es ist stets ein 
Ich, das gewisse Interessen hat und das sich mit dicsen Interes
sen identifizieren muB, wenn sie die seinen werden sollen: Wer 
derjenige ist, der da Interessen hat, geht ihrer konkreten Be- 
stimmung voraus; und das Bild, das man von sich selbst hat, 
crklart zum Teil, wclche Interessen und Praferenzen man sich 
zu eigen maeht. Aber das Bild, das man von sich selbst hat, ist 
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vcrmittclt durch das Bild, das sich die anderen von einem selbst 
und das man sich selbst von ihnen formt: Wechselseitige An- 
erkennungsprozesse sind neben der Wertorientierung das an- 
dere wichlige Identitatsmoment und neben der Verfolgung von 
Interessen derdritte Faktor menschlichen Verhaltens.

((12)) Entsprechend lassen sich drei Idealtypen von Macht- 
kiimpfen unterscheiden, obgleich in den meisten Fallen alle 
drei Dimensionen eine Rolle spielen, aber eben in unterschied- 
lichem Grade. Erstens kann es in ihnen um Interessen gehen. 
Dabei ist hervorzuheben, daB Macht nicht nur das Resultat eines 
erfolgreichen Strebens ist, sondem selbst erstrebt werden kann. 
Dies ist keineswegs selbstverstandlich: Naheliegender schie- 
ne doch, daB zwei Menschen nach einem und demselben Ge- 
genstand streben und sich deswegen auf einen Kampf einlas- 
sen, dessen Resultat eben eine bestimmte Machtverteilung sein 
wird. Aber die Zukunftsbezogenheit des Menschen erklart zur 
Geniige, warum er nicht nur nach bestimmten Dingen, sondem 
nach einem allgemeinen Titel auf Dinge strebt - und solche 
Titel sind Geld und Macht. Zwar ist plausibel anzunehmen, 
daB, wie das Streben nach Geld um des Geldes willen wenig- 
stens als Massenerscheinung ein neuzeitliches Phanomen ist, 
Analoges fur die Macht gilt. Doch die groBere Bedrohung, die 
die Macht der anderen gegeniiber deren Geld darstellt, ist eine 
der Ursachen, warum Machtstreben vermutlich allgemeiner 
verbreitet ist als Geldstreben. Jedenfalls haben Machtk^pfe
- also nicht Kampfe, deren Resultat eine neue Machtverteilung 
ist, sondem in denen von Anfang an um Macht gekampft wird
- sehr friih eine Rolle gespielt, obgleich sie, da Macht ein 
Abstraktum ist, sich stets an konkreten Dingen entziinden 
miissen, deren Besitz entweder eine reale oder eine symboli- 
sche Bedeutung fur die zukiinftige Machtverteilung hat.

((13)) Doch ist es offenbar phanomenologisch unzutreffend, 
in der Macht nur ein Mittel zu suchen, das man um kiinftiger 
Bediirfnisbefriedigung begehrt: In Machtkampfen gehtes auch 
um wechselseitige Anerkennungsprozesse. Der Name der 
Spieltheorie deutet treffend an, daB Machtkampfe ganz wie 
Spiele in vielem Selbstzweckcharakter haben: In ihnen konsti- 
tuiert sich Identitat, insofem zur Identitat die Feststellung der 
eigenen Position in der Hierarchic der Geistwesen gehdrt. 
Dieser Selbstzweckcharakter gilt selbst fur jene Machtkamp
fe, in denen es zum Einsatz physischer, ja todlicher Gewalt 
kommt. Vermutlich haben sich in derartigen Kampfen wichti- 
ge Schritte der Menschwerdung vollzogen: Man denke an 
Hegels tiefsinnige Einsichten in den Zusammenhang von 
Kampf um Anerkennung und SelbstbewuBtsein. Denn im 
Kampf um Anerkennung geschieht zweierlei: Einerseits zei- 
gen die Kampfenden jeweils sich selbst, daB sie die Angst vor 
demTode zu iiberwinden vermogen und daB sie etwas kennen, 
was ihnen mchr wert ist als ihr eigenes Leben; andererseits 
zeigen sie dem anderen, daB ihnen ein Wert zukommt, fiber 
den der andere nicht achtlos hinwegschreiten darf. Allgemein 
scheintes mir, gegen die iiberwaltigendeMehrheitderModer- 
nc, wichtig, daran festzuhalten, daB die Wurzeln des Macht- 
phanomens nicht inter-, sondem intrasubjektiver Natur sind. 
Wenn Platon in der „Politeia“ Psyche und Polis als analog struk- 
turiert konzipiert, so kommt uns das unweigerlich naiv vor; 
aber das hciBt nicht, daB er irrt, wenn er meint, politische Herr- 
schaft sei ohne das Modcll der Herrschaft des einzelnen fiber 
sich selbst nicht zu verstehen. Wer nie mit sich, z.B. mit dcr 

eigenen Angst, gekampft hat, wird auch mit anderen nicht zu 
kampfen wissen. Zu Machtkampfen ungeeignet ist daher so- 
wohl der Willensschwache als auch der Heilige, der keine den 
Forderungen der Moral entgegenstehenden Triebe in sich kennL 
Zwischen diesen beiden extremen Menschentypen nehmen 
Machtmenschen einen mittleren Raum ein.

((14)) Drittens gibt es Machtk^pfe, die einer, manchmal auch 
beiden Parteien als moralische Pflicht erscheinen. In ihnen 
geht es um Werte und Normen - und zwar ggf. auch um Nor
men, die die Machtverteilung regulieren. Es liegt auf der Hand, 
daB es in der konkreten Situation nie leicht ist, Machtkampfe 
dieses Typus von den anderen zu unterscheiden. Denn jeder 
Akteur in einem Machtkampf - auch der ausschlieBlich 
interessenorientierte - wird versuchen, sich als Vertreter mo- 
ralischer Werte auszugeben. Dies ist einerseits in seinem In- 
teresse, weil es leichter ist, Bundesgenossen zu finden, wenn 
man nicht nur fur sich selbst kampft; andererseits wird es fur 
sein Selbstbildnis wichtig sein, sich selbst als Vertreter von 
etwas Allgemeinem zu deuten.

((15)) Bisher haben wir fiber die Motive von Machtkampfen 
gesprochen. In welchen Formen verlaufen sie? Das hangt u.a. 
davon ab, was man mit ihnen beabsichtigt Einerseits kann sich 
die Situation ergeben, daB verschiedene Willen dasselbe er- 
streben, aber es nicht zugleich haben kdnnen. Was hier Ego 
und Alter voneinander verlangen, ist nur die Unterlassung des 
entgegenstehenden Strebens: Eine Abgrenzung der Willen ist 
ausreichend, um einen Konflikt zu vermeiden. Andererseits ist 
Abgrenzung manchmal nicht genug, um Egos Willen durch- 
zusetzen: Er ist auf Alters Kooperation angewiesen. Die erste 
Form der EinfluBnahme besteht darin, daB einer den anderen 
iiberzeugt, daB ein bestimmtes Verhalten, auf das sich beide 
Seiten einigen, moralisch geboten ist. Diese Uberzeugungsar- 
beit kann sich entweder auf konkrete sachliche Argumente stiit- 
zen Oder sich auf die sonst bewahrte Autoritat des einen (oder 
eines Dritten) berufen. Das Phanomen der Autoritat, die durch 
Tradition, individuelle Bewahrung, charismatische Ziige der 
Person begriindet sein kann, hat insofem eine Zwischenstel- 
lung zwischen Konsens und Gewalt, als Alter die Autoritat frei- 
willig anerkennt und doch gleichzeitig auf eine konkrete Uber- 
priifung der von der Autoritat ausgehenden Forderungen ver- 
zichtet. Drohungen finden auf dieser Ebene noch nicht statt, 
wenn auch der Anerkennungsentzug durch die Person oder 
Institution mit Autoritat zumal in traditionalen Gesellschaften 
schwerer wiegen kann als physische Drohungen. Zweitens kann 
der eine den anderen zu manipulieren suchen. Wie das Uber- 
zeugen zielt die Manipulation auf die Meinungen und nicht 
direkt auf die Handlungen Alters; anders als das Uberzeugen 
durch Argumente oder durch den Verweis auf die Autoritat 
verbirgt aber die Manipulation die Tatsache, daB sie jemanden 
zu beeinflussen strebt. Sie ist daher eine besonders raffinierte 
Form von EinfluBnahme, der man sich schwerer entziehen kann 
als den anderen.’ Drittens kann Ego Alter mit positiven Sank- 
tionen, also Vorteilen verlocken, in diesem Faile nachzugeben 
bzw. zu kooperieren. Sein EinfluB wird dabei stark davon ab- 
hiingen, erstens wie reich er selbst ist und zweitens wieviele 
Bediirfnisse Alter hat - fiber einen Asketen wird diese Form 
von EinfluB weniger vermogen als fiber einen Verschwender. 
Auch wenn im allgemeinen Sprachgebrauehjede Form von Ein
fluBnahme als Macht bezeichnet wird und auch ich im ersten 
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Absehnitt ,.Machl“ in diesem losen Sinne verwendet habe, 
mix'hte ich doch. u.a. nach dem Vorbild von Talcott Parsons,* 
zwischen EinfluBnahme im allgemeinen undjener spczifischen 
EinfluBnahme unterscheiden, die vicrtens auf dcr Drohung mil 
negativen Sanklionen einschlieBlich des Einsatzes von Gewall 
beruht. Letztere allein will ich .Alacht“ (im engeren Sinne des 
Wortes^ bezeichnen, zu der also immer die Mdglichkeit der Ge- 
walt gehdrt.’ In der Tai liegt es auf der Hand, daB, wenn alle 
anderen Mittel versagt haben, nur die Drohung mil negativen 
Sanklionen und, wenn diese nicht wirkt, der Einsatz negativer 
Sanklionen selbst iibrigbleibl. Dies ist der eigentliche Kampf, 
der sich zunachst auf die Machlmiltel des anderen richten wird, 
die je nach Situation unterschiedlicher Natur sein kdnnen: 
Verbiindete Oder Sachmittel. SchlieBlich wird man die physi- 
sche Basis des gegnerischen Willens, seinen Leib, angreifen 
und sich dann am sichersten fuhlen, wenn er tot ist: Denn der 
Tod ist unumkehrbar. Tddliche physische Gewalt ist jedenfalls 
die ultima ratio des Machlkampfes und bildet den Hintergrund 
jeder Macht im engeren Sinne des Wortes.

((16)) In Anbetracht der Tatsache, daB die Gewaltanwendung 
sich aus der Logik der Macht zwingend ergibt, ist das eigent- 
lich Wundersame an der menschlichen Geschichte nicht, daB 
es in ihr so viel Gewalt gibt, sondem, daB es nicht noch viel 
mehr gegeben hat. Dies laBt sich freilich erklaren. Neben den 
moralischen Bedenken, die sich gegen den schrankenlosen 
Gewalteinsatz richten, spielt sicher eine groBe Rolle, daB die- 
ser Stets riskant ist - auch der Machtigere kann unter Umstan- 
den den kurzeren ziehen. Der Gewalteinsatz ist zudem mit 
Kosten verbunden, und er kann stets nur Abgrenzung, nie 
Kooperation von Willen eireichen: Der tote Gegner belastigt 
einen nicht, kann einen aber auch nicht unterstiitzen. Nun liegt 
es auf der Hand, daB die Fahigkeit zur Gewaltanwendung von 
der physischen Starke unterschieden werden muB. Die Entwick
lung von Waffen kann physische Schwache kompensieren; seit 
der Existenz einer technisch anwendbaren Naturwissenschaft 
ist auch abstrakles naturwissenschaftliches Wissen zu einem 
der wichtigsten Faktoren von Gewalt und damit Macht gewor- 
den. Wichtiger noch als das technologische know-how ist das 
sozialtechnologische; Die F^igkeit, menschliche Aktivitaten 
zu koordinieren und zu organisieren, ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen fur weitreichenden Gewalteinsatz geworden. 
Damit aber hat sich in die Gewalt selbst, in die Basis derMacht, 
ein Moment eingeschlichen, das sie transzendiert und das auf 
die komplexen intentionalen Strukturen verweist, von denen 
oben die Rede war. Denn zumindest in entwickelten Gesell- 
schaften ist der Machthaber nicht mehr deijenige, der selber 
die Gewalt anwendet; er ist nur derjenige, der den Einsatz von 
Gewalt befiehlt, und Macht hat er nur, wenn seine Befehle auch 
befoigt werden. Hierin liegt eines der groBten Probleme im 
Machtbegriff begriindet. Offenbar laBt sich das AusmaB von 
Macht u.a. messen anhand folgender Parameter: Macht ist 
exlensiv je nach der Zahl der Menschen, die ihr unterworfcn 
sind; sie ist umfassend je nach der Zahl der Aktivitatsspharen, 
die vom Machthaber kontrolliert werden; sie ist intensiv je nach 
dem Grad der Selbstverleugnung, die sie mit Aussicht auf 
Gehorsam verlangen kann. GroB nach diesen Parametem kann 
Macht freilich nur sein, wenn es viele Menschen gibt, die fiir 
den Gewalteinsatz zur Verfiigung stehen - auch wenn zuzuge- 
ben ist, daB die modeme Technik eine Beherrschung groBer 
Massen durch weniger Soldaten zulaBl, als in friiheren Zeiten 

denkbar war. Staatliche Macht beruht dahcr nic allein auf dcr 
physischen Basis, sondem ist vermittelt durch die Gehorsams- 
bcreitschaft derjenigen, die Gewalt anwenden kdnnen. Aber 
auch wenn ihr Gewalteinsatz, dcr Macht begriindet, selbst durch 
Gehorsam vermittelt ist, liegt umgckchrt ihrem Gehorsam ne
ben anderen Motiven die Angst vor gcwalltatigen negativen 
Sanklionen im Faile der Gehorsamsverweigerung zugrundc: 
Ein Zirkel von Macht und Gewalt also, der - wenn es keinc 
normative Uberzeugung iiber die Legitimitat von Macht mehr 
gibt - notwendig umschlagen muB in spatrdmische Zustandc, 
als die Macht zwischen Kaiser und Pratorianergarde - demje- 
nigen, der den Gewalteinsatz befehlcn, und denjenigen, die ihn 
ausfiihren konnten - pendelte.

((17)) Aber Macht ist auch aus einem zweiten Grunde mehr als 
Gewalt. Ihr Zweck besteht i n der Regel darin, durch die Gewalt- 
drohung den realen Gewalteinsatz zu vermeiden: Jedesmal, 
wenn der Machthaber zur Gewalt greift, erkennt er an, daB sei
ne Drohung nicht ausreichend war, er also weniger machtig war, 
als er selber dachte oder wenigstens hoffte, daB Alter dachte; 
selbst wenn er erfolgreich ist, bedeutet der Gewalteinsatz daher 
oft eine Niederlage fur ihn - von den anderen Kosten und den 
allgemeinen Risiken des Gewalteinsatzes ganz zu schweigen. 
Ja, sogar die explizite Drohung kann u.U. kontraproduktiv sein, 
well sie den Machthaber entweder auf einen Kurs festlegtund 
ihn damit seiner Freiheit beraubt, was ihn in auffalliger Weise 
Alter annahert: Nunmehrkann auch Alter ihn zu einem bestimm- 
ten Verhalten (namlich dem Gewalteinsatz) zwingen. Oder die 
ausdriickliche Drohung fuhrt zu einer Inflationierung der Macht, 
um Parsons’ und Luhmanns Vergleich von Macht und Geld'® 
aufzugreifen. Ego wird es daher in der Regel vorziehen, sie zu 
vermeiden, und z.B. mit paralinguistischen Mitteln oder mit 
allgemeinen Andeutungen auf die eigene Macht verweisen: Die 
Kunst indirekter Mitteilung ist ein wesentliches Moment von 
Macht. (Dies auch deshalb, weil auf diese Weise im Fall des 
Machtverlustes Rache eher vermieden werden kann.) Doch all 
das andert nichts daran, daB der noch so verdeckte Bezug auf 
Gewalt zum Wesen von Macht unabdingbar dazugehbrt.”

((18)) Ohne Zweifel liegt in dem Problem der Organisation des 
Gewalteinsatzes die erste Wurzel der Staatenbildung: Denn 
welche Zwecke auch immer der Staat in seiner wechselvollen 
Geschichte angenommen hat, der Schutz vor auBerer, spater 
auch innerer Gewalt durch die Drohung von Gegengewalthat 
unter ihnen nie gefehlt. Der neuzei tliche Staat hat mit der Durch- 
setzung des Gewaltmonopols im Inneren (und damit auch des 
Rechlsetzungsmonopols) diese Entwicklung konsequent zu 
Ende gefiihrt. Sein intelligentester Theoretiker ist Hobbes, 
dessen zentrale Idee von genialer Einfalt ist: Da das Risiko 
tddlicher Gewalt in Machtkampfen unter Menschen fiir alle groB 
ist, ist es im rationalen Eigeninteresse aller, auf Gewalt zu ver- 
zichten und sich einer Institution zu unterwerfen, die das Gewall- 
monopol besitzt. Letzter Staatszweck ist der Frieden, den alle 
aus Angst vor einem ge wal tsamen Tode begehren. Hobbes wird 
nicht miide zu betonen, daB der rationale Egoismus sowohl 
notwendig als auch hinreichend sei, um den Gehorsam gegen- 
iiber dem Staat zu begriinden. Aber eben diese Annahme ist 
offenbar falsch. Eine notwendige Bedingung ist der rationale 
Egoismus nicht: Auch auf der Grundlage einer nicht-egoisti- 
schen Ethik, nach der jedes menschliche Leben einen Wert 
besitzt, laBt sich der Wert einer Institution mit Machtmonopol 
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einschen. Und hinreichend ist sic des wegcn nicht, weil cs durch- 
ausSituationen gcben kann, in denen es vortcilhaft fiirjeman- 
den scin mag, sich dem Gewaltmonopol zu entziehen. Gerade 
reale Naturzustandssituationen wie dcr Biirgerkricg in einem 
Lande zeigen, wie wenig es hilft, darauf zu verweisen, es sei in 
aller Interesse, den Krieg zu beenden, Denn noch gefahrlicher 
als der Krieg ist es, sich einem totungswilligen Gegner zu un- 
terwerfen; und daher fiihren ohne ein gewisses Vertrauen in den 
Partner derartige Situationen nie zur Uberwindung der Krise. 
Vertrauen kann sich aber in Situationen, die die Spieltheorie 
Gefangenendilemmasituationen  nennt, nicht bildcn, wenn man 
davon ausgehen muB, daB jeder, wie Hobbes fordert, eigen- 
nutzenmaximierend handelt. In der Tat ware der ProzeB der 
Staatenbildung nie in Gang gekommen, wenn nicht in die Griin- 
dung der MachtauchEigennutzentranszendierende Motive ein- 
gegangen waren: Verantwortung fur andere, Treue bis zum Tode, 
Gefiihl der Zugehorigkeit zu einer Wertegemeinschaft.

((19)) Klar ist jedenfalls, daB Macht nur dann zur Herrschaft, 
d.h. zur langfristig anerkannten, aufgrund ihrer Autoritat als 
legitim empfundenen Macht wird, wenn sie sich mit den ande- 
renFormen derEinfluBnahme verbindet, die ich oben erwahnt 
habe (mit Ausnahme der Manipulation, die nicht notwendig in 
jede Herrschaftsform eingeht). Insbesondere hatte Macht nie 
Stabilitat gewonnen, wenn sie nicht als legitim anerkannt wor- 
den ware - denn wenn nur die Drohung Gehorsam erzwingt, 
dann bricht Macht bei jeder Schwache des Machthabers aus- 
einander, spatestens aber bei seinem Tod. Macht ist nicht im- 
mer die starkste Form von EinfluBnahme: Menschen kbnnen 
auch unter der Folter moralischen Uberzeugungen treu blei- 
ben. Der Rauber, der Alter die Pistole an die Brust setzt und 
nach seinem Geldbeutel verlangt, iibt nach obiger Definition 
Macht iiber ihn aus; der Arbeitgeber, der seinen Angestellten 
entlassen kann, nicht. Und dennoch kann es in einer bestimm- 
ten Arbeitsmarktsituation viel schmerzlicher sein, entlassen als 
beraubt zu werden; der Grad der Abhangigkeit Alters von Ego 
mag also im zweiten Fall viel groBer sein. In der Tat ist die 
Unterscheidung zwischen positiven und negativen Sanktionen 
zwar im Prinzip richtig und wesentlich,'^ aber sie iibersieht, daB 
die Unterlassung bestimmter positiver Sanktionen jemanden 
mehr treffen kann als der Einsatz negati ver Sanktionen. Da der 
Mensch, um zu leben, auf Nahrung angewiesen ist, mag die 
Drohung, ihm wirtschaftliche Hilfe, auf die er angewiesen ist, 
nicht mehr zukommen zu lassen, gefahrlicher sein als be- 
schrankte Gewaltandrohung - und zwar kann sie gefahrlich sein 
fur ihn wie fiir den Drohenden. Man denke einerseits an die 
Kolonialmachte, die fiber ihre ehemaligen Kolonien keine 
Macht im engeren Sinne mehr ausfiben, aber ihren EinfluB viel- 
leicht trotzdem vergroBert haben. Andererseits folgt aus der 
besonderen Angewiesenheit des Machthabers auf diejenigen, 
die Gewalt anwenden und fiberhaupt seine Macht organisie- 
rcn, daB er ihnen nicht nur mit negativen Sanktionen drohen 
kann, sondem ihre Loyalitat auch mit positiven Sanktionen 
gcwinnen muB. Insofcrn gehen in jedes stabile Machtgefiige, 
also auch in jede Herrschaft, alle Formen der EinfluBnahme 
ein; u.a. mussen positive Sanktionen in Aussicht gestellt wer
den, die freilich ohne ein gutes Funktionieren der Wirtschaft 
nicht erfullt werden konnen. Positive Sanktionen machen den 
Machlhaber abhangiger von den Untergebenen als negative: 
Denn im Erfolgsfall muB er, anders als bei negativen Sanktio- 
ncn, ctwas Icisten. Andererseits muB jeder Machthaber positi

ve Sanktionen (zu denen u.a. die Delegation eines Teils seiner 
Macht gehort) einsetzen, wenn er ein bestimmtes Verhalten 
nicht verbieten, sondem hervorrufen will - zumindest wenn er 
will, daB das, was er befiehlt, gut ausgefiihrl wird: Das wenig- 
stens laBt sich mit der Drohung von Gewalt allein nicht errei- 
chen. Im Verhaltnis von Regierung und Verwaltung liegtes auf 
der Hand, daB jene offene Widersetzlichkeiten dieser, aber nie 
und nimmer Obstruktion zu verhindem mag. Die ungeheure 
Zunahme der modemen Biirokratie und die rasante Entwick
lung des Sozialstaates auf der Grundlage der Superstruktur von 
modemer Wissenschaft, Technik und Wirtschaft haben einer
seits die Macht des Staates erweitert, der sich in allerlei Spha- 
ren, die friiher der Gesellschaft zugeordnet waren, einmischen 
kann. Aber man mache sich ja nichts vor: Der modeme Staat 
mufi sich in diese Spharen einmischen, will er seine soziale Le- 
gitimitat nicht verlieren und sich seiner Biirokratie nicht ent- 
fremden. Die Entscheidungsspielraume, die der Regierung ei
nes solchen Staates bleiben, sind erstaunlich gering; und inso- 
fem erklart es sich, warum gerade in unserer Ara sich eine 
Machttheorie entwickelt hat, die die Relation zunehmend von 
den Relata verselbstandigt.” Aber auch wenn man zugeben 
kann, daB die Vorstellung eines absolut souveranen, durch nichts 
gebundenen Machthabers absurd ist, sollte man sich davor 
hiiten, den Subjektbegriff aus der Machttheorie zu verabschie- 
den: Denn dann gibt es nicht nur keinen Machthaber, sondem 
auch keinen Machtunterworfenen mehr. Und insbesondere 
sollte man vermeiden, die verschiedenen Formen von EinfluB
nahme unter dem Begriff der Macht zusammenzunehmen. Der 
Satz, Alles ist Macht" meint ,AIIe sozialen Ereignisse beru- 
hen auf EinfluBnahme", was richtig, aber eine Tautologie isL 
Die eigentliche Aufgabe besteht vielmehr darin, die verschie
denen Formen von EinfluBnahme, u.a. eben Macht, in ihrem 
Verh^tnis zueinander zu bestimmen und zu bewerten.

((20)) Der politische horror vacui, d.h. die nur zu gut begrfin- 
dete Angst vor dem Machtvakuum, das unweigerlich Macht- 
kampfe zur Folge hat, ist einer der Grunde fur die Existenz von 
Institutionen, die Personen iiberleben, und damit fur die Ver- 
rechtlichung von Macht. Die Rede von der Herrschaft von In
stitutionen, besonders des Gesetzes, ist einerseits irrefuhrend, 
weil es natfirlich immer einzelne Menschen sind, die Macht uber 
andere ausfiben. Andererseits findet in der Berufung auf das 
Gesetz eine Selbstbindung derMachthaber statt, der nun nicht 
mehr als dieses durchsetzungsfahige Individuum dem Macht
unterworfenen gegenfibertritt, sondem als Vertreter vonetwas, 
dem er verantwortlich isL In der Schaffting von Institutionen liegt 
daher gleichzeitig eine eigenwillige Steigerung und Schwa- 
chung von MachL Es handelt sich um eine Steigerung, weil nun- 
mehr das Machtgefiige den Tod einzelnerMachthaber fiberdau- 
ert: Zwar wird es nicht unsterblich, aber seiner Dauer sind kei
ne uns bekannten natfirlichen Grenzen gesetzt. Eine Schwa- 
chung der Macht bedeutet die Schaffting von Institutionen aber, 
weil der Machthaber sich nun als Reprasentant von etwas ver- 
steht, dem Recht, an dessen Prinzipien und Traditionen er ge- 
bunden ist, gerade wenn er will, daB die Institution ihn fiberlebt. 
Der oben erwahnte Spielcharakter von Machtkampfen verstarkt 
sich fibrigens nach der Konstituiening einer Sphare des Offent- 
lichen, die der Machthaber repriise ntiert: Denn jetzt wird in ih
nen, wie in Rollenspiclen, etwas dargestellt, was man selbst nicht 
ist. An diesem theatralischen Moment, das jede Politik kenn- 
zeichnet, kann derMachthaber leiden, weil cs ihn nicht nur von 
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den anderen, sondem auch von seinem eigentlichen Selbst iso- 
liert; Schillers Philipp isl das literarisch eindrucksvollste Bei- 
spiel dafur. Er kann es abe ranch genieSen, wiees vermullich Au
gustus tat, der sich mit der iiblichen SchluBformel der griechi- 
schen Sehauspieler von der Biihne des Lebens und der Politik 
verabschiedete: „Wenn es gut gefallen euch, gewahret Beifall 
diesem Spiel, und dankend laBt uns alle nun nach Hause gehn

((21)) Nach diesem Durchgang durch die mannigfachen Ge- 
stalten von EinfluBnahme und Macht kann die Frage gestellt 
werden: Wie sind Machtkampfe moralisch zu bewerten? Was 
ist legitime Macht („legitim“ jetzt verstanden als moralphilo- 
sophische, nicht als soziologische Kategorie)? Zu beginnen ist 
mit derTrivialitiit, daB die moralische Qualitat des Wunsches, 
seinen V^illen durchzusetzen, stark von dem Inhalt des Willens 
abhangL Geht es um sachlich richtige Werte, ist der Wille, sie 
durchzusetzen, moralisch erlaubt, ja u.U. sogar geboten: Denn 
das Moralische ist kein privates Phiinomen; Gleichgiiltigkeit 
gegeniiber manifesten Ungerechtigkeiten ist keine Tugend. 
Umgekehrt ist Wllensstarke um so gefahrlicher, je unmorali- 
scher die Ziele sind, um die sie sich bemiihL Aber moralisch 
fast ebenso negativ zu bewerten ist der gar nicht seltene Fall, 
daB jemand nach Macht strebt, nicht um iigendeine sachliche 
Vorstellung, sei sie falsch oder richtig, durchzusetzen, sondem 
um aus der Erfahrung, daB sich andere seinem Willen, auch in 
vdllig unbedeutenden Kleinigkeiten, beugen mussen, Krafte fur 
das eigene Selbstwertgefuhl zu beziehen. Es ist diese Einstel- 
lung, die man tjTannisch nennt und der man in der privaten wie 
in der politischen Sphare gleich haufig begegnet; sie ist oft der 
Versuch der Kompensation eines Mangels der eigenen Person. 
Ressentiment ist der letzte Quell der Tyrannei. Eine harmlose- 
re Form dieser Struktur ist jene Eitelkeit, die sich im Glanz von 
Amtera sonnt und niemandem wehtut, wenn man ihr nur ihre 
Freude an sich selbst l^t Auch wenn der moralische Unwert 
und die politische Gefahrlichkeit von Tyrannen ungleich grb- 
Ber sind als diejenigen von Eitlen, ist auch der Eitle von dem 
idealen Machthaber weit entfemt. Dieser sucht Macht aus Hin- 
gabe an eine Sache, der er sich noch entschiedener unterord- 
net, als er diese Unterordnung von anderen verlangt; und er 
verlangt diese Unterordnung von den anderen nur, weil er fur 
sie Verantwortung spiirt und weiB, daB sie in ihrem eigensten 
Interesse ist Allerdings besteht hier ein Problem, das schwer 
zu Ibsen isL Legitime Macht dient einer Sache, im Staate der 
Herstellung dessen, was man mit einem alten Worte Gemein- 
wohl nennL Dieses muB erkannt werden, was nicht immerein- 
fach, jedenfalls zeitaufwendig ist. Derjenige, der dieses Ge- 
meinwohl am griindlichsten begriffen hat, scheint der beste 
Machthaber zu sein - so meinte jedenfalls Platon. Aber dies ist 
ein TrugschluB, weil der Machthaber deijenige ist, der seinen 
Willen auch durchzusetzen vermag, und weil volitive F^g- 
keiten anderer Nalur sind als intellektuelle. Zudem ist Macht- 
ausiibung mindestens ebenso zeitaufwendig wie das Studium 
des Gemeinwohls. Nur wer intellektuelle und volitive Fahig- 
keiten verbindet, nur ein Mittel wesen zwischen reinem Theo- 
retiker und reinem Machtmenschen kann Macht zur Lbsung 
der drangenden sachlichen Probleme einsetzen,

((22)) Was die Mittel der EinfluBnahme betrifft, so ist deren 
moralisch unbedenklichste Form das Uberzeugen, die Konsti- 
tution eines allgemeinen Wertkonsenses, ohne die kein politi- 
sches Gebilde wahren kann. Dies als Gewalt zu bezeichnen, 

ist deswcgen absurd, weil die Koordinicrung von Willen um 
so mchr auf Gewalt angcwicsen ist, je weniger Konsens zur 
Verfiigung stcht. Zuzugeben ist allerdings, daB die Asymme
tric, die dem Stiften eines moralischen Konsenses zukommcn 
kann, als Verlctzung dcr Autonomic empfunden werden mag, 
auch wenn sie oft allererst eine verniinftige Identitat zu begriin- 
den hilft. Die Sokratische Maicutik ist hier ein sinnvoller Aus- 
weg. - Auch Autoritat ist unverzichtbar. Gerade in einer diffc- 
renzierten Gesellschaft kann nicht jeder alles selbst nachprii- 
fen; Autoritiiten haben die Funktion, durch das Vertrauen, das 
sie einflbBen, einem diese Arbeit abzunchmen. Freilich istes 
wichtig, einen Sinn zu besitzen, der richtige und falschcAuto- 
ritiiten zu unterscheiden vermag. - Das Verhandeln, das An- 
bieten positiver Sanktionen im Austausch gegen Gegenleistun- 
gen, ist moralisch unproblematisch nur, wenn folgende zwei 
Bedingungen erfiillt sind: Es darf nicht auf Kosten Dritterge- 
hen; und die Ungleichheit zwischen den Verhandelnden darf 
nicht zu groB sein. - Nur in auBersten Ausnahmefallen akzep- 
tabel ist das Manipulieren. Zu rechtfertigen ware es nur, im 
Rahmen patemalistischer Argumente, wenn es im Interesse des 
Manipulierten stattfmdet bzw. wenn es gegeniiber einem Ag
gressor angewandtwird, um dessen Angriffabzuwehren.-Der 
Einsatz von Gewalt widerspricht der Autonomic und Wiirdc 
des Menschen als eines Geistwesens handgreiflich - daher ist 
die Uberwindung von Gewalt eine der elementarsten morali
schen Forderungen. Allerdings ist eine Ethik flach, die sich mit 
der Aufstellung von Postulaten begniigt, ohne iiber die kon- 
kreten Bedingungen der Mbglichkeit ihrer Verwirklichung 
nachzudenken. Gewalt kann in der Regel nur durch Gegenge- 
walt abgewehrt, ja vielleicht durch die Drohung von Gegenge- 
walt im Keime erstickt werden: Ein generisches moralisches 
Gewaltverbot, das Gegengewalt einschlieBt, ist kontraproduk- 
tiv. Macht laBt sich nur durch Macht bannen. Aber die morali
sche Legitimierung von indi vidueller Gegengewalt ist insofem 
nicht ausreichend, als nicht nur die konkrete Gewalt, sondem 
schon die Gewaltdrohung ein zukunftsorientiertes Wesen wie 
den Menschen beunruhigen muB; und diese Unruhe kann zu 
einer ersten Anwendung von Gewalt fiihren, die sich selbst, 
subjektiv durchaus ehrlich, als vorwegnehmende Gegengewalt 
versteht. Aus diesem Teufelskreis kommtman nur heraus, wenn 
man allgemein Gewaltverzicht leistet und eine Institution mit 
Gewaltmonopol bildet - also einen Staat, dessen erste, mora
lisch ausgezeichnete Aufgabe eben ist, Gewalt unter den Biir- 
gem zu verhindem. Eine der Legitimitatsbedingungen von 
Macht ist, daB sie die Gewalt des Krieges aller gegen alle nicht 
zulaBt und Rechtsbriiche bestraft. Daraus folgt u.a., daB ein 
Machthaber pflichtwidrig handelt, der die Entstehung eines 
Machtvakuums zulaBt. Die Notwendigkeit, den Stock aufrecht- 
zuerhalten, um nicht das Gesetz der Fische entstehen zu las- 
sen, bei denen die groBeren die kleinen fressen,” mag ermii- 
den, ja deprimieren; aber wer diese Miidigkeit und Trauer nicht 
ertragen kann, darf eben keine Macht ausiiben wollen. Machia
vellis furchtbare Einsicht, daB ein gutmiitiger, aber schwacher 
Herrscher manchmal mehr Ubles bewirken kann als ein brula- 
ler, aber durchsetzungsfahiger, ist nicht von der Hand zu wei- 
sen. Shakespeares unfahige Konige Richard II und Heinrich 
VI sind als Menschen hochst faszinierend, durch seine astheti- 
scheSensibilitat der erste, durch seine schlichte Giitederzweite; 
aber sie bringen Leiden ohne MaB iiber ihr Land. Freilich kann 
man ihnen kaum Vorwiirfe machen, da sie ihr Amt nicht ge- 
wahlt haben, sondem in es hineingcboren wurden. Aber wer 
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ohne den Durchsctzungswillen zu haben, dcssen er bedarf, ein 
fiihrendcs politisches Amt anstrebt, handell unverantwortlich. 
Die Selinsucht nach einer Welt, in der Macht und Gewalt- 
drohung uberflussig sind, adelt den Menschen; und auch der 
wirklich groBe Staatsmann ist selten frei von ihr: Wer die Ver- 
suchung jener Miidigkeit und Trauer iiberhaupt nicht kennt, ist 
schlicht roh. Aber ihr nachzugeben darf einem Machthaber 
nicht gestattet sein - jedenfalls solange er die Macht innehat.

((23)) Wie gesagt, ist die Herstellung und Bewahrung des 
Gewallmonopols nur eine Bedingung der Legitimitat von 
Macht. Denn eine Institution mit Gewaltmonopol, die selbst fast 
Stets durch Gewalt entstanden ist, kann im Inneren die furcht- 
barsten Ungerechtigkeiten zulassen, ja selber vollziehen; und 
sicherlich sind die Forderungen der Moral noch nicht erfiillt, 
wennnureinBurgerkrieg verhindertwird.DiestaatlicheMacht 
muB die Macht des Rechts sein - und mit Recht muB mehr ge- 
meint sein als das gerade geltende System der Gesetze. So droht 
neben dem MachtverfallaufderanderenSeite  die nicht minder 
groBe Gefahr des MachtmiBbrauchs - ein MiBbrauch, der unter 
den Bedingungen der Modeme mit ihrer Anerkennung des staat- 
lichen Gewallmonopols und ihren technischen Hilfsmitteln be- 
deutend schlimmer ausfallen kann als in friiheren Despotien. 
Mit dem Gewaltmonopol das Prinzip der horizontalen und ver- 
likalen Gewaltenteilung, die Garantie von Grundrechten, die 
Repr^entation der Bevolkerung, die demokratische Wahl der 
Machthaber, schlieBlich rechtliche Mechanismen der Verfas- 
sungsanderung verbunden zu haben, bleibt die ungeheure Lei- 
stung des modernen Rechtsstaats - eine Leistung, in der man 
durchaus eine Lbsung des Machtproblems sehen kann, die nicht 
iiberbietbar ist. Ferner verlangt der Gerechtigkeilsbegriff des 
modemen Universalismus, daB die Ungleichheiten, die mit dem 
Begriff der Macht unweigerlich verbunden sind, mbglichst 
gemildert werden. Nach Rawls etwa sind Ungleichheiten nur 
dann zulassig, wenn sie alien zum Vorteil gereichen und wenn 
die Positionen und Amter, die sie begriinden, alien offen ste- 
hen.'‘Dies gilt bei Rawls nicht nur fur politische, sondem auch 
fiir wirtschaftliche Rechte, und auch wenn man hierin von ihm 
abweichen mag, isteinzuraumen, daB zu groBe wirtschaftliche 
Ungleichheiten schon deswegen nicht zuzulassen sind, weil sie 
aufdieDauereinedemokratischeKontrollederMachterschwe- 
ren. Allerdings muB vor einer Illusion gewarnt werden: Ein so 
wichtiges moralisches Gebot es auch ist, eine annahernde 
Gleichverteilung von Macht anzustreben, gibt es doch Macht- 
quellen, die sich einer solchen Tendenz entziehen. Das sind jene, 
die in den Persdnlichkeiten selbst wurzeln - ihren unterschied- 
lichen Inlelligenzen, Willensstarken, organisatorischen Fahig- 
kciten. Derartige herausragende Fahigkeiten gehdren dem 
Gemeinwohl dienstbar gemacht, nicht beseitigt.

((24)) Und dennoch sind wir weit davon entfemt, behaupten zu 
konncn, das Machtproblem sei in moralisch befriedigender 
Weise gel6st. Erstens ist das Gewaltmonopol zwar im Inneren 
der machtigsten Staatcn der Erde gesichert, aber nicht auf in- 
tcmationalcr Ebene, auf der das Gefalle zwischen entwickel- 
ten und Enlwicklungslandern sogar zunimmt. Zweitens bleibt 
cine Spannung bestehen zwischen dem Prinzip, die bestehen- 
de Staatsgewalt als die Hiiterin des Gewallmonopols zu ach- 
tcn, und der Forderung, die Staatsverfassung verniinftigeren 
Formcn anzugleichen - cine Spannung, die um so heftiger ist in 
jenen Staatcn, die das crfolgrciche Modell noch nicht erreicht 

haben, aber neben sich verwirklicht sehen. Drittens hat der 
moderne Staat eine bewundernswerte Unabhangigkeit von 
Weltanschauungen dadurch gewonnen, daB er sich seit Hob
bes auf das aufgekl^e Eigeninteresse seiner Biirger und seit 
der Entwicklung des modemen Sozialstaales auf die Verteilung 
des Wirtschaftswachslums verlassen hat. Wie freilich auf di e- 
ser Grundlage die okoIogischeFrage gelbst werden kann, bleibt 
unklar; und unklar bleibt auch, wie ohne die Lbsung dieser Fra- 
ge der Staat seinerelementaren Aufgabe, dem Schulz mensch- 
lichen Lebens, wird gerecht werden kbnnen. Dies ist nicht nur 
dem rasonierenden Theoretiker unklar, sondem auch immer 
mehr Biirgem; jedenfalls hat mit dieser Unklarheit - viertens - 
die Vertrauenskrise viel zu tun, die wir mit Bezug auf den Staat, 
auf die Moral seinerMacht und seiner Machthaber, in den west
lichen Demokratien allenthalben um sich greifen sehen. Bestrit- 
ten wird nicht, daB unsere Verfassungen gut sind; bestritten wird 
auch nicht, daB unsere Verwaltungen effizient funktionieren. 
Aber Biirokratien bediirfen der politischen Fiihrung; und Ver
fassungen verknbchem, wenn nicht einzelnelndividuen ihren 
Geist neu auf die Herausforderungen der Zeit hin orientieren. 
Vermutlich wird sich diese Vertrauenskrise ausbreiten und der 
Poli tik der nachsten Jahre noch viel zu schaffen machen. Kon- 
sense werden zerfallen, und in solchen Situationen ist die Zu- 
nahme von Gewalt wahrscheinlich. Diistere Aussichten? Im- 
merhin ist zweierlei nicht zu befiirchten: weder das Ende der 
Geschichte noch das Ende der Politischen Philosophic.
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Wic konnlc „Macht... uberfliissig** sein? 1st nicht Macht unver- 
meidbar, solange Mcnschcn interdependent und ungleich sind?

((23)) Was ist das „Mehr“ im „Recht“, uber „das gerade gel- 
tende System der Gesetze“ hinaus?
Wie passen die „Machtquellen“ Intelligenz, Willensstarke etc. 
zur Gewaltbasierung von Macht?

((24)) Was ist denn „das Machtproblem“? Was hat das auf 
intcrnationaler Ebene nicht vorhandene „Gewaltmonopor*, 
was hat die „Spannung“ zwischen intemationalem Nichtein- 
mischungsprinzip und unbefriedigenden (aus wessen Sicht?) 
internen Staatsstrukturen und was hat „die dkologische Fra- 
ge“ und das damit verbundene Kollektivgutproblem mit „dem 
Machtproblem" zu tun?

An einer neuen Version des Beitrags von V. H., die zumindest 
einemTeildieserFragen Rechnung tragt, wareichsehrinteres- 
siert. Dazu kdnnte ich dann wohl auch einen koharenteren, nicht 
mehr nur auf die Behebung von Unklarheiten ausgerichteten und 
folglich sicher auch interessanteren Kommentar schreiben.
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Vittorio Hbsle

((1)) Dem Anliegen der Zeitschrift entsprechend darf ich mit 
einer metakritisch-selbstkritischen Reflexion beginnen: Wir 
schreiben heute zu viele Aufsiitze und zu wenige Bucher (die 
nicht selbst Aufsatzsammlungen sind), wir verfertigen zu vie- 
le Gelegenheitsprodukte und zu wenig Dauerhaftes. Auf der 
vorgeschriebenen Seitenzahl von Macht und Moral so zu han- 
dcln, daB ich die eigenen Voraussetzungen hinreichend expli- 
zierte oder gar rechtfertigte, ist mir nicht gclungen; aber es 
ware auch einer bedeutend besseren Abhandlung als der mei- 

nen, die in der Tat manche Ungenauigkeiten enth^t, schwer- 
gefallen: Fragen der Begriindung und Ausarbeitung der Elhik 
sowie der Methodologie der Sozialwissenschaften verbinden 
sich bei einem solchen Thema mit Problemen der Sozialwis
senschaften von der Sozialpsychologie bis zur Politikwissen- 
schaft, und wer ihnen wirklich gerecht werden will, muB ein 
mehrbandiges Buch verfassen (an dem ich derzeit sitze). Frei- 
lich ist als Vorstufe dazu ein der bffentlichen Kritik ausge- 
setzter Aufsatz niitzlich; insofem mag mein Beitrag legitim 
sein und bin jedenfalls ich alien Kritikera zu Dankbarkeit ver- 
pflichtet - auch Gantzel, Lbhrer, Niemann und Reuber, die 
einen Ton angeschlagen haben, der nicht gerade zur Weiter- 
fiihrung des Gesprachs mit ihnen animiert. Immerhin fand ich 
es erfreulich, daB die intelligentesten Kritiken, ungeachtet al- 
ler sachlichen Scharfe, in liebenswiirdiger Form vorgetragen 
wurden: Fine Verbindung von ethischen und dianoetischen 
Tugenden ist also mbglich, ja gar nicht selten. Im folgenden 
werde ich nicht alle Kritikpunkte beantworten kbnnen, teils 
aus Raumgriinden (die lange und detaillierte Frageliste von 
Zimmerling verdiente allein eine eigene Replik), teils weil mir 
manche Einwande auf unhaltbaren Pramissen gegriindet zu 
sein scheinen und schon durch andere Kritiker hinreichend 
beantwortet wurden, teils weil ich iibereinige Probleme noch 
nicht hinreichende Klarheit gewonnen habe und iiber den 
Abgabetermin hinaus weiter iiber sie nachdenken muB. An 
anderer S telle hoffe ich auf sie zuriickzukommen.

((2)) Die Einwande kreisen im wesentlichen um folgende Fra- 
genkomplexe: erstens um den von mir zugrunde gelegten Mo- 
ralbegriff (dazu ((3))-((5))), zweitens um die Begriffsbildung 
und allgemein um die Methodologie der Sozialwissenschaf
ten (((6))-((7))), drittens um den Machtbegriff ((8)), viertens 
um meine deskriptiven Bemerkungen zum (neuzeitlichen) 
Staat und seine moralische Bewertung ((9)). Am weitesten 
iiber das Thema meines Beitrages hinaus fuhren die w'ichti- 
gen Reflexionen mehrerer Kritiker zu gewissen Strukturpro- 
blemen der modemen Gesellschaft sowie des gegenwartigen 
Staates und seiner Politik, die eine Anwendung klassischer 
moralischer Kategorien erschweren. Ich stimme ihnen grund- 
satzlich zu - allerdings habe ich nirgends in dem Beitrag den 
Anspruch erhoben, zu den differentiae specificae des gegen
wartigen Staates etwas zu sagen, sondem mich auf jene Merk- 
male des Staates bezogen, die in Westeuropa im 17. Jahrhun- 
dert entstanden sind und die, ungeachtet ihrer Uberformung 
durch spatere Entwicklungen, weiterhin beslehen. Und zwei
tens mbehte ich daran festhalten, daB ungeachtet aller Kon- 
tingenz- und Verriegelungserfahningen derModerae, die Ort- 
mann ((4)) treffend hervorhebt, auch unter heuligen Bedin
gungen moralische Bewertungen politischer Handlungen vor- 
genommen werden kbnnen und miissen. Dies ist zugegebe- 
nermaBen nicht einfach und erfordert neue Anstrengungen - 
so insbesondere eine intensivierte Kooperation von Ethikem 
und Sozialwissenschaftlem; aber ohne derartige Versuche wird 
sich der selbstzerstbrerische Charakter des gegenwartigen 
Politik- und Wissenschaftsbetriebs nicht iiberwinden lassen.

((3)) Burth ((1)) hat vollkommen recht mit seiner Kritik, daB 
eine moralische Bewertung von Machtformen eine umfassen- 
de ethische und metaethische Theorie voraussetzt, von dcr in 
meinem Beitrag keine Spuren zu finden sind. Aber cine solche 
Theorie war nicht mein Thema - ich habe mich an Kant und 
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Rawls angelehnt. ohnc zu erklaren, warum ihr Ansalz anderen 
Ethiken, insbesondere der zweilen universalislischen GroB- 
thecrie der Modeme, dem Ulilitarismus, sowie ohnehin dcr 
Diskurselhik iiberlegen ist, die nur dann nicht zirkular ist, wcnn 
sie sich auf eine ethische Theorie stiilzt, die mehr als Prozc- 
duren legitimiert. (Letztere Bemerkung mag Gerecke ((2)) vor- 
modem vorkommen, doch ist das noch keine Widerlegung.) 
Auch babe ich nicht gekliirt, wann ein Bediirfnis legitim ist - 
doch ist jedenfalls die Auszeichnung eines Bediirfnisses durch 
die Gesellschaft weder eine notwendige noch eine hinreichende 
Bedingung dafur, wie Engelen ((2)) zu unterstellen scheint. 
Ebensowenig habe ich das von Hennen und WHcki-Vogt ange- 
mahnte und in der Tat fur jede Ethik zentrale Verhaltnis von 
allgemeinen Normen und Urteilskraft erdrtert. Gegen Hennen 
((S)) wiirde ich allerdings daran festhalten, daB fur die Legiti
mation von Verletzungen moralischer prima-facie-Normen 
selbst hbherrangige Normen erforderlich sind. - Ausfuhrlicher 
habe ich nur die Beziehung von Sein und Sollen thematisiert, 
die von grundlegender Bedeutung fur die Bestimmung des Ver- 
haltnisses von Macht und Moral ist. Bei diesen Ausfuhrungen 
im ersten Teil meines Textes bestehen sowohl weitgehende 
Gemeinsamkeiten mit als auch groBe Differenzen zu Kant. 
Sosehr dieser in der Grundlegung der Ethik Unubertreffbares 
geleistet hat, sowenig kann man bei ihm eine Theorie der So- 
zialwissenschaften finden; die AMssenschaften, die er begriin- 
den will, sind Naturv^’issenschaft und Psychologic, nicht die So- 
zialwissenschaften, die in seinem Jahrhundert erst allmahlich 
zu entstehen begannen. Die, wie schon gesagt, auBerst komple- 
xen moralischen Probleme modemer Gesellschaften wird man 
nur dann angemessen analysieren, wenn man Ethik und de- 
skriplive Sozialwissenschaften verbindet, ja, wenn man den 
soziologischen Zugang zu moralischen Phanomenen beriick- 
sichtigt und ihn mit dem ethischen verkniipft. Aber wie?

((4j) Verschlossen ist der Weg, normative Satze allein auf de- 
skriptive Satze zu griinden - alle derartigen Bemiihungen pro- 
jizieren in die vermeintlich rein deskriptiven Satze immer 
schon einen normativen Gehalt, um auch nur scheinbar zu 
gelingen. Aus Humes Gesetz ergibt sich, daB die Moral einer 
anderen Sphare angehdrt als die mit deskriptiven Satzen be- 
schreibbare WelL Die moralische Differenz ist auf die Homo- 
genitat des Seins nicht zuriickzufuhren - Spinozas monistische 
Bestimmung des Verhaltnisses von Sein und Sollen scheitert 
daran, daB er notwendigerweise diejenigen kritisieren muB, 
die sich gegen eine Harmonisierung von Sein und Sollen sper- 
ren. Auch faktische Sitten, seien sie noch so verbreitet, be- 
weisen nicht, daB eine beslimmte Handlungsweise moralisch 
ist; halte Hitler den zweiten Weltkrieg gewonnen und die Wclt- 
herrschaft errungen, hatte sein Sieg bei den meisten Menschen 
zu ganz anderen moralischen Vorstellungen als den heute gan- 
gigen gefiihrt - doch aus diesem plausiblen moralsoziologi- 
schen Satz folgt nicht, daB jene Vorstellungen richtiger ge- 
worden w^en. An der ultimativen Kontrafaktizitat der Mo
ral, von der Wils ((9)) schreibt, ist nicht zu riitteln. Was die 
Sphare des moralischen Geltens konstituiert - ob der Wille 
einer transzendentalen Subjeklivitat, ob Gott, ob das Reich 
des logischen Geltens -, braucht hier nicht naher untersucht 
zu werden; jedenfalls ist es vergeblich, alleine auf soziologi- 
sche Oder auch anthropologische Fakten die Moral griinden 
zu wollen. Die Anthropologic kann also nicht, wie Gerhardt 
vorschlagt, die Grunddisziplin der Philosophic sein, wenn denn 

Ethik ein Toil dcr Philosophic sein soil (und im iibrigcn auch 
deshalb nicht, weil dcr Anthropologic die Erkcnntnislhcoric 
bcgriindungsthcoretisch vorangchen muB). Gegen dieses Er- 
gebnis straubt man sich aus mehreren Griinden. Erstens 
schreibt es der Moral eine Transzendenz gegeniiber dcr Welt 
der Fakten zu, und das weckt leicht Bcriihrungsangsle vorre- 
ligidsen Kategoricn. Doch einerseits ist der philosophische Bc- 
griff der Transzendenz dcr Moral von dem religidsen Gottes- 
begriff hinreichend verschieden, und andererseits ware selbst 
eine groBere Niihe noch kein schlagendes GegenargumenL 
Philosophisch ernster zu nehmen ist zweitens die Sorge, wie 
man eine von deskriptiven Satzen unabhangige Kemlheoric 
der Moral einsichtig machen sollte; es ist hier, daB das Pro- 
gramm der Letztbegriindung einsetzt. Da ich auf noch unver- 
bffentlichte und mir nicht zuganglich gemachte Arbeilen bei 
bestem Willen nicht eingehen kann, kann ich auf Lohrers Arun. 
1 schlecht reagieren; ich kann ihn aber dahingehend beruhi- 
gen, daB dieses Programm mit den normativen Disziplinen 
der Philosophic in Verbindung steht. DaB bei der Begriindung 
deskriptiver Satze empirische Evidenzen eine legitime Rolle 
spielen, steht zu diesem Programm nicht in Widerspruch. Brit
tens scheint gegen einen Dualismus von Sein und Sollen zu 
sprechen, daB moralisches Handeln doch innerhalb der realen 
Welt stattfinden muB und daB wir empirisches Wissen brau- 
chen, um moralisch handeln zu konnen - es ist, wie Wils ((4)) 
zu Recht schreibt, nicht statthaft, Kompromisse mit den rea
len Machtverhaltnissen grundsatzlich aJs unmoralisch zu dif- 
famieren. Doch folgt daraus nur, daB deskriptive Satze etwa 
iiber Mittel-Zweck-Beziehungen immer wieder als Pramissen 
fur eine normative Konklusion benbtigt werden - es bedeutet 
nicht, daB derartige Pramissen fiir eine solche Konklusion 
ausreichen. Ein praktischer Syllogismus bedarf immer min- 
destens einer normativen Pramisse; doch sind gemischte Syl- 
logismen erlaubt, ja, bei der Bewertung der meisten sozialen 
Probleme geradezu unabdingbar. Insofem ist die bkonomische 
Rationalitat als ein paradigmatischer Fall von Zweck-Mittel- 
Rationalitat in die ethische Rationalitat zu integrieren - nur 
laBt sich diese nicht auf jene reduzieren. SchlieBlich wird ge
gen den Dualismus von Sein und Sollen angefiihrt, daB die 
Moral durchaus ein soziales Subsystem sei - Hennens ausge- 
zeichnetes Koreferat impliziert etwa diese Uberzeugung.

((5)) An diesem letzten Punkt setzte meine These von der Kom- 
plementaritat an. Jede Handlung, die aufgrund eines der so
zialen Wirklichkeit transzendenten MaBstabes als moralisch 
bewertet wird, ist natiirlich auch Teil der sozialen Wirklich
keit, ja, zu jeder stabilen menschlichen Gesellschaft gehdren 
gemeinsame Vorstellungen von dem, was moralisch ist, an de- 
nen sich das Verhalten in der Regel auch orientiert. Einige, 
aber nicht alle Gesellschaften artikulieren diese Vorstellun
gen im Rahmen einer Ethik, d.h. einer argumentativen Theo
rie der Moral. Diese Vorstellungen, Praxen und Ethiken zu 
beschreiben, ist Aufgabe der Sozialwissenschaften - die frei- 
lich qua Sozialwissenschaften die Frage nicht zu beantworten 
vermbgen, ob diese Standards wirklich moralisch sind odcr 
nicht. Es ist daher dringend zu empfehlen, zwischen der Mo
ral als dem Inbegriff dessen, was sein soil, und der faktischen 
Sittlichkeit einer Kultur (zu der als Teilsystem auch das posi
tive Recht gehort) zu unterscheiden. Die Moral ist selbst zeit- 
und geschichtslos; nur Sittlichkeiten, Ethiken und das indivi- 
duelle MoralbewuBtsein wandeln sich. Von moralischembzw. 
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ethischem Fortschritt kann dann gesprochcn werdcn, wenn sich 
bei cinem solchen Wandel die Sittlichkcit den Forderungen 
der Moral annahert bzw. die Ethik neue Einsichten in die Struk- 
tur der Moral gewinnt. Eine vergleichende Moralsoziologie 
mag feststellen, daB es einen kleinsten gemeinsamen Nenner 
der Sittlichkeit aller menschlichen Kulturen gibt (z.B, das 
Inzestverbot) - aber auch das ist stets nur ein Beitrag zur Moral- 
anlhropologie, nicht zur Ethik. Freilich ware selbst die best- 
begriindete Ethik immer auch ein soziales Ereignis - sie kann 
daher wiederum Gegenstand der Sozialwissenschaften sein. 
Doch da auch sozialwissenschaftliche Aktivitaten Handlun- 
gen darstellen, sind auch sie moralisch bewertbar - wobei die- 
se Bewertung wiederum moralsoziologisch analysiert werden 
kann usw. Aus der Tatsache, daB zwar nicht das Noema der 
Ethik, die Moral, wohl aber die Ethik selbst eine soziale Ak- 
tivitat darstellt (oder zumindest eine individuelle Aktivitat in 
einem sozialen Rahmen), ergibt sich die Notwendigkeit, die 
Ethik selbst zu normieren. Zimmerling hat zwar recht ((6)), 
daB dies auch fur andere Wissenschaften gilt; aber fiir die Ethik 
ist dieses Gebot dringlicher, weil der Ethiker, der sich nicht 
an die eigenen Normen halt, anders als der unmoralische Che- 
miker sich selbst widerspricht. Gegen die Idee einer Ethik der 
Ethik, die aus der Komplementaritatsthese folgt, ist u.a. ein- 
gewendet worden, daB sie in den infiniten RegreB fiihre (so 
von Gantzel ((7)) an der einzigen Stelle seines Beitrages, wo 
ich einen Funken von Verstandnis fiir die Argumente des mei- 
nen gefunden habe). Darauf ist zu erwidem, daB zunachst ein- 
mal nur Selbstanwendung der Ethik gefordert wird - so wie 
auch eine emst zu nehmende Erkenntnistheorie nicht zu den 
eigenen Aussagen in Widerspruch stehen darf, also nicht nur 
diejenigen Uberzeugungen als Erkenntnisse ausgeben kann, 
die grundsatzlich anderer Natur sind als die eigenen. (Freilich 
fiihrt das Emstnehmen des Gedankens der Selbstanwendung 
in der Tat dazu, daB der infinite RegreB seinen Schrecken ver- 
liert - aber das ist weder Thema meines Beitrags noch meiner 
Replik.) Interessant ist Ellrichs Auffassung ((7)), die Ethik 
miisse fiir ihre eigenen Wirkungen blind sein. Dies ist inso- 
fem richtig, als es der Ethik nachhaltig schadet, wenn sie all- 
zu offensichtlich Erfolg intendiert, der sich vielmehr langfri- 
stig nur dann einstellt, wenn es dem Ethiker nicht in erster 
Linie um ihn geht. (Hierin liegt die Problematik der diversen 
Ethikinstitute, die heute aus dem Boden sprieBen und finanzi- 
elle Unterstiitzung in der Regel nur bekommen, wenn sie ir- 
gendwie den Geldgebem Legitimitat beschaffen.) Anderer- 
seits kann das nicht heiBen, daB der nur der Wahrheit ver- 
pflichtete und zugleich verantwortungsvolle Ethiker sich nicht 
Gedanken dariiber machen sollte, wie seine AuBerungen in 
bestimmten Situationen interpretiert werden und welche mo
ralisch negativen Konsequenzen sie haben kdnnten. Daher muB 
der Ethiker durchaus auch einen Sinn fiir Rhetorik haben - 
diese natiirlich als Vehikel der Wahrheit verstanden; er muB 
wissen, daB jedes Argument, das wirken will, neben einer 
gcltungstheoretischen eine rhetorisch-soziale Dimension ha
ben muB. (Auf letztere bezog ich mich an der von Gerhardt 
((10))/3 monierten Stelle.) Wenn es Pflicht ist, moralische Ein
sichten weiterzugeben, dann ist es auch Pflicht, sich darum zu 
bemiihen, sie anderen verstandlich zu machen, und das be- 
deutet in der Regel eine particlle Anpassung nicht nur an die 
Sprache, sondern auch an die faktische Sittlichkeit der Ge- 
sprachspartner. Ein Moralisiercn, das kompromiBlos mit der 
faktischen Sittlichkeit bricht, kann manchmal ebenso unmo- 

ralisch sein wie letztere, weil es sich dazu verurteilt, nichts zu 
erreichen; ja, haufig ist ein larmoyanter Moralismus, wie Rich
ter iiberzeugend zeigt, nichts als die Kompensation von Ohn- 
machtsgefiihlen und Verantwortungsverweigerung. Nur muB 
sich jede Kritik des politischen Moralismus - die verdienst- 
voll ist und not tut - dariiber im klaren sein, daB sie selbst 
einer ethischen Theorie des Moralischen bedarf, wenn sie mehr 
sein will als ein Zug im Spiel der Macht; und es ist etwa Her
mann Liibbe vorzuwerfen, daB seinen brillanten Moralismus- 
analysen keine vergleichbaren Teistungen in der Ethik ent- 
sprechen: Die Berufung auf common sense und Zweckratio- 
nalitat ist als Basis fiir eine Ethik zu schmal.

((6)) Von mehreren Kritikem, besonders plastisch von KbBler, 
ist mein Festhalten an einem methodologischen Indi vidualis- 
mus als Grundlage der Sozialwissenschaften geriigt worden. 
Ich sehe in der Tat keine Alternative zu der Forderung nach 
prinzipieller Reduzierbarkeit von Aussagen fiber soziaJe Sy- 
steme und Institutionen in Aussagen fiber Individuen (die selbst 
nicht iibersetzt werden kbnnen in behavioristische Aussagen 
iiber das von auBen objektivierbare Verhalten, wie offenbar 
Ellrich ((2)) es wiinschte). Die Negation dieser Forderung fiihrt 
zu schlechter Metaphysik - ich erwahne nur Gantzels Bekennt- 
nis, in unserer Epoche sei das Kapital das zentrale Subjekt 
((11)). Wenn der Satz einen Sinn haben soli, dann muB er so 
etwas bedeuten, wie daB die Mehrzahl der heutigen Menschen 
von dem Wunsch bestimmt ist, stets wachsende wirtschaftli- 
che Bediirfhisse zu befriedigen, und daB sie zu diesem Zwek- 
ke die Gesetze einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung be- 
folgt, die sich selbst aus dem konkreten Verhalten einzelner 
Menschen ergeben. Es sind nicht nur wissenschaftstheoreti- 
sche Griinde, die fur den methodologischen Individualismus 
sprechen - es sind auch und gerade ethische. (Insofem kann 
ich Ortmanns These vom rekursiven Konstitutionszusarmnen- 
hang von deskriptiven und moralischen Satzen ((2)) teilweise 
zustimmen - allerdings aufgrund der Unableitbarkeit rein nor- 
mativer Satze aus deskriptiven nur dahingehend, daB die Theo- 
riebildung in den empirischen Wissenschaften aufgrund der 
letztlichen Einheit der Vemunft nicht in Widerspruch zu den 
Prinzipien der Ethik stehen dfirfe.) Wie die Theorie Luhmanns 
zeigt, ist das Verschwinden des Begriffs individueller Verant- 
wortung eine fast notwendige Folge einer Systemtheorie, die 
sich von jener methodologischen Forderung vollstandig los- 
gelost hat. Das Ende des Subjekts ist der Tod jeder rationalen 
Ethik. Nun muB man jenen Kritikem wie Ellrich und Ortmann 
beipflichten, die behaupten, daB das Problem der moralischen 
Zurechenbarkeit von Entscheidungen in hochkomplexen mo
demen Gesellschaften mit differenzierten Gewaltenteilungs- 
mechanismen und zahlreichen kollegialen Organen schwerer 
zu Ibsen ist als in vormodemen Gesellschaften mit einem hier- 
archischen Aufbau und einem monokratischen Organ an der 
Spitze. DaB meine Beispiele groBtenteils aus letzteren stam- 
men, ergab sich einerseits aus dem Wunsche, mbglichst ein- 
fache und klare Exemplifizierungen anzufuhren; den Beson- 
derheiten der heutigen Situation mit ihrer Diffusion von Ver- 
antwortlichkeiten gerecht zu werden, war, wie schon gesagt, 
nicht mein Ehrgeiz. Andererseits ist daran festzuhalten, daB 
auch alle ethisch akzeptablen Konstruktionen moralischer 
(nicht notwendig zivilrechtlicher oder poli tischer) Verantwort- 
lichkeiten in Kollegialorganen auf individuelle Entscheidun
gen rekurrieren miissen. Verhangnisvolle Resultate kollekti- 
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ver Prozesse beweisen noch nicht, daB alle diejenigcn, die an 
diesem ProzeB teilgenommen haben, sich moralisch haben 
etwas zusehulden kommen lassen, ja sie beweisen nicht ein- 
mal, daB auch nur einer der Beteiliglen einen moralischen 
Fehler begangen hat. Ebendeswegen ist es die Aufgabe einer 
zeitgemaBen politischen Ethik, die Handlungsaltemativen 
aufzudecken, die auch in der modemen Welt fur jeden Trager 
einer noch so partiellen Verantwortung in einem kollegialen 
Organ e.xistieren und die von Riicktritt bis zu vorauseilcnder 
Anpassung an die Erwartungen der anderen reichen, und die- 
se Altemativen nach moralischen Gesichtspunkten zu bewer- 
ten. Zudem haben auch unter den Bedingungen der spaten 
Modeme, zumindest in Krisenzeiten, bedeutende Persdnlich- 
keiten durchaus groBere Chancen, die soziale WTrklichkeit zu 
verandem, als die zugegebenermaBen machtigen Tendenzen 
zur Nivellierung und Diffusion vermuten lassen. Mit diesem 
grundsatzlichen Bekenntnis zum methodologischen Individua- 
lismus in Sozialwissenschaft und Ethik ist mancherlei kom- 
patibel. So kdnnen selbsrverstandlich die Resultate sozialer 
Interaktionen von keinem gewoUt Oder vorheigesehen sein. 
Auch kann man nicht bestreiten, daB die meisten Praferenzen 
der einzelnen Menschen (darunter auch der Wunsch, Macht 
auszuiiben, wie Schaber ((3)) herx’orhebt) durch ihre Erzie- 
hung, ihre sozialen Konlakte usw. induziert sind - ja, onto- 
und phylogenetisch geht die Wirerfahrung der Icherfahrung 
vermutlich voraus. SchlieBlich ist eine Sehnsucht nach Uber
windung der indi\iduellen Isolation eines der starksten Moti
ve des Menschen, und eine lunfassende Anthropologic wird 
dem Machtstreben das dazu entgegengesetzte Bediirfnis nach 
Liebe und Freundschaft an die Seite stellen mussen. In groB- 
artigen Ausfuhrungen spricht Hennen ((10)) in diesem Zu- 
sammenhang vom „Grundparadox des Menschen" und von 
einer „unuberwindbare(n) Krummholzigkeit". Neben der 
Sphare des Offentlichen gibt es aus anthropologischen Griin- 
den auch einen Bereich des Privaten und Intimen, auf den 
Engelen verw’eist SchlieBlich wird die Ethik anerkennen, daB 
als Selbstzweck empfundene Gemeinschaften einen besonders 
hohen intrinsischen Wert haben - doch handelt es sich um Ge- 
meinschaft, und nicht um Masse, nur, solange die Mitglieder 
dieser Gemeinschaft autonome Individuen sind.

((7)) Mehrere Kritiker haben getadelt, daB ich keine Anfiih- 
rungszeichen verwendet habe, als ich vom Pradikat,JJacht" 
sprach. Zwar hat sich die ganze Philosophiegeschichte bis zum 
letzten Jahrhundert nicht an diese neuere orthographische 
Konvention gehalten, ohne daB man deswegen den Eindruck 
haben muBte, ihr seien dadurch bedeutende Einsichten ver- 
schlossen geblieben; denn auch ohne die Verwendung von An- 
fuhrungszeichen ist jedem Denkenden klar, daB es sich um 
ein Wort handeln muB, wenn etwas ein Pradikat genannt wird. 
Ist ,AIacht“ ein mehrstelliges Pradikat, so ist Macht eine Be- 
ziehung. Aber ich gebe geme zu, daB jene Konvention niitz- 
lich, zumindest nicht schadlich ist, und daB man sich deswe
gen nicht ohne Not von ihr enlfemen sollte. Die Assoziatio- 
nen Niemanns, der diesen Punkt breitgetreten hat, haben frei- 
lich mit meinem Text nichts zu tun. Irritierend ist insbesonde- 
re, daB er Begriff und Wort verwechselt. - Von groBerem In- 
teresse ist das Problem der Begriffsbildung in den empirischen 
Sozialwissenschaften. Um in den Kategorien von C.G. Hem
pels „Grundzugen der Begriffsbildung in der empirischen 
Wissenschaft" zu reden, so ist mein Versuch einer Definition 

von „Macht“ wcder eine bloBe Nominaldcfinition (dcnn dann 
kdnnte sie gar nicht strittig sein, jcdcnfalls solange sic bcslimm- 
te formale Fehler vcrmeidet) noch cine analytischc Definiti
on; Dann ware sie offenbar falsch, denn meine Definition wird 
dem iiblichcn Wortgebrauch nicht gcrccht - „DaB die Wirt- 
schaft Macht ausiibe", ist durchaus einc verbreitete Redewen- 
dung, auch wenn sie mit meiner Definition nicht kompalibcl 
ist. Das, was ich angestrebt habe, ist eine sogenanntc Explika- 
tion: Beginnend mit einer Bedcutungsanalyse des Wortes 
„Macht‘‘ versuche ich den Begriff in einer Weise zu rckon- 
struieren und zu prazisieren, die fiir bestimmte Zwccke mog- 
lichst fruchtbar ist. Was aber sind legitime Zwecke in der so- 
zialwissenschaftlichen Begriffsbildung? Einerseits wird cs 
darum gehen, Begriffe so zu explizieren, daB sie in Theorien 
verwendet werden kdnnen, die mit mdglichst wenig Axiomen 
mdglichst viel zu erklaren vermdgen. Andererseits istaufgnind 
des Zusammenhangs von theoretischer und praktischer Ver- 
nunft die moralische Bewertung sozialer Phanomene ein un- 
aufgebbarer Zweck, und daher ist ein Parallelismus zwischen 
ethischen und sozialwissenschaftlichen Begriffen wiinschens- 
wert. Wenn z.B. die Fahigkeit, moralisch zu argumentieren, 
die moralische Grundlage bestimmter Rechte ist, dann ist es 
sinnvoll, einen allgemeinen Begriff fiir alle Wesen, die mora
lisch argumentieren kdnnen, einzufiihren (z.B. den der Per
son). Zwar gibt es wohl Sprachen, die fiber kein einzelnes Wort 
verfiigen, das sowohl die eigenen Stammesangehdrigen als 
auch die zu den Nachbarstammen gehdrigen Menschen be- 
zeichnet - doch heiBt das nur, daB eine derartige Sprache nicht 
angemessen ist. Damit ist natfirlich unterstellt, daB nicht alle 
Zwecke gleichberechtigt sind und daher auch nicht alle Be- 
griffssysteme gleich gut sind, ja, daB es ein ideales Begriffs- 
system gibt. Man mag diese Suche nach einem mdglichst gu- 
ten, d.h. einfachen, fruchtbaren und mit den Anliegen der Ethik 
kompatiblen Begriffssystem Essentialismus nennen - unsin- 
nig wird sie damit noch nicht. Konkret bedeutet dies fiir mein 
Vorgehen: Da ich davon ausgehe, daB zwischen Handlungen 
und Unterlassungen eine grdBere Asymmetric wallet, als z.B. 
der Utilitarismus suggeriert, habe ich eine scharfe Zasur ge- 
zogen zwischen jenen Chancen, den eigenen Willen auch ge- 
gen Widerstreben anderer durchzusetzen, die auf dem Einsatz 
positiver, und jenen, die auf dem Einsatz negativer Sanktio- 
nen beruhen, und ffir letztere den Namen „Macht“ reserviert 
Evidenterweise folgt aus einer solchen Explikation wederein 
empirischer noch gar ein normativer Satz, und es kann nicht 
davon die Rede sein, daB ich derartiges je unterstellt hatte. 
Wohl aber kdnnen sich aus verschiedenen Explikationen ana- 
lytische Satze ergeben: Ist „Staat“ als „Gebietsverband mit 
Gewaltmonopol" definiert, dann ist in der Tat die Macht des 
Staates auf seinem Territorium per definitionem die hdchste 
Macht. Ob es freilich Staaten in diesem Sinne gibt, ob insbe- 
sondere die vom Vdlkerrecht nach anderen Begriffsmerkmalen 
als Staaten anerkannten Gebilde wirklich die hdchste Macht 
ausfiben, ist hingegen nur empirisch auszumachen - so muB 
man sagen, daB das vdlkerrechtlich als Staat anerkannte Bos- 
nien-Herzegowina derzeit nicht fiber die hdchste Macht auf 
seinem Territorium verffigt. Und nur mit eigenen ethischen 
Argumenten laBt sich begrfinden, ob es Staaten geben solle- 
etwa mit dem Hinweis auf den Wert mcnschlichen Lebens, 
das ohne Gewaltmonopol cher gefahrdet ist als in Verbiinden 
mit Gewaltmonopol. Allerdings ist es richtig, daB ich in mei
nem Beilrag nach dcr Definition von „Macht‘* (die keine Exi- 
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stenzbehauptung darstelk) versucht habe, aus anthropologi- 
schen Faktoren zu erklaren, wicso es zu Machtkampfen kommt. 
Dies cntspricht dem Ziel jeder wissenschaftlichen Theorie, die 
Menge brutaler, unerklarter Faktizitat zu vermindem. Freilich 
kann eine Wissenschaft bestimmte Sachverhalte stets nur durch 
Zuriickfiihrung auf andere Sachverhalte (An tezedensbed  ingun
gen) und Gesetze erklaren bzw. besondere Gesetze nur auf 
allgemeinere Gesetze zuriickfiihren, deren Annahme zunachst 
cinmal empirisch gerechtfertigt werden muB. Sozialwissen- 
schaftliche Theorien, die sich wie die von Gerecke ((6)) an- 
gefiihrte Systemtheorie Luhmanns vollig von der Empiric 16- 
sen - sei es der lebensweltlichen Anschauung sozialer Phano- 
mene, sei es der methodisch strengeren quantitativen Unter- 
suchung -, scheinen mir ihren Geltungsanspruch zu gefahr- 
den; jedenfalls halte ich Methodenpluralismus (und d.h. ei- 
nen sich um Konsistenz bemiihenden Eklektizismus) fiir ein 
wesentlich geringeres Ubel als den Kokon einer Theorie, die 
ihren Annahmen entgegenstehende Evidenzen ignoriert. Frei
lich setzt Methodenpluralismus voraus, daB man sich um Uber- 
selzung der unterschiedlichen Theoriesprachen ineinander be- 
miiht, und ich finde, daB gerade in dieser Hinsicht Hennen in 
seinem Beitrag Beachtliches geleistet hat. - Ob es freilich ein 
iiber den Empirismus hinausfiihrendes sinnvolles Ziel der 
Philosophic ist, die allgemeinsten Gesetze der Realwissen- 
schaften, sei es transzendentalphilosophisch wie Kant und der 
deutsche Idealismus, sei es ethisch wie Leibniz verstandlich 
zu machen, habe ich in meinem Beitrag weder behauptet noch 
bestritten. Die an anderer Stelle geauBerten Argumente fiir 
dieses Programm haben auf die Abfassung meines alleine zur 
Diskussion stehenden Aufsatzes keinen EinfluB gehabt.

((8)) Aus den eben gemachten Bemerkungen zur Definitions- 
lehre ergibt sich, daB meine von Parsons und Luhmann beein- 
fluBte, aber vom allgemeinen Sprachgebrauch und auch von 
deijenigen Webers abweichende Definition von , Jvlacht“ keine 
empirischen und normativen Implikationen hat. Ich habe nicht 
behauptet, daB der Einsatz negativer Sanktionen stets mehr 
bewirkt als die Unterlassung des Einsatzes positiver (s. nur 
((19)) in meinem Beitrag), noch habe ich die Ausiibung wirt- 
schaftlichen Einflusses fiir moralisch unbedenklich erklart. 
Dieser Eindruck ist allerdings gerade bei den sorgfaltigsten 
Kritikem entstanden, und insofem muB ich zugeben, daB meine 
Terminologie ungeschickt war. Ich habe mich zu weit von den 
deskriptiven und normativen Konnotationen des Wortes 
,Macht“ entfemt, und auch wenn Zimmerlings Vorwurf des 
manipulativen Sprachgebrauchs ((15)) eine unzulassige Uber- 
treibung darstellt, werde ich doch in Zukunft das, was ich ,JEin- 
fluB“ genannt habe, als „Macht“ bezeichnen und „Macht“ 
durch „Macht im engeren Sinne“ ersetzen. (Damit entfalltdie 
analytische Bindung von, J4acht“ und „Staat“.) Doch geht es 
uns ja nicht um Worte, sondern um Wirklichkeitserkenntnis; 
hinsichtlich dieser kommen die meisten Kritiker darin iiber- 
ein, daB man den eigenen Willen mit „Peitsche, Zuckerbrot 
und Glauben“ (so Paris ((5))), ja am besten mit einer Kombi- 
nation aller drei durchsetzen kann, die auch fiir den Staat cha- 
rakleristisch ist. Nur die an H. Arendt orientierte Wicki-Vogt 
bcslrcitet letzteres - doch sie scheint mir die Irrtiimer Arendts 
zu tcilen, deren Abhandlung iiber die Gewalt die reale Struk- 
tur der Politik (nicht das, was man sich wiinschen kann) schlicht 
und einfach vcrfchlt: Kein Staat kann auf Polizei verzichten, 
und koine Gesellschaft ware evolutionar stabil, die das Uber- 

zeugen fiir die einzig unbedenkliche Form der EinfluBnahme 
((14)) und jeden Krieg fiir verbrecherisch hielte ((15)). Der 
Einsatz negativer Sanktionen ist in aller Regel das Mittel, zu 
dem man greift, wenn die anderen versagen, und das zumin- 
dest bei der Abgrenzung von EinfluBspharen (nicht hingegen 
bei der Herstellung von Kooperation) am effektivsten ist: Pa
ris spricht vom Zentrum des Machtbegriffs. - In Anbetracht 
der Asymmetric zwischen positiven und negativen Sanktio
nen (im ersten Fall muB ich aktiv werden, wenn Alter mir ge- 
horcht, im zweiten, wenn Alter sich widersetzt) ist eine Un- 
terscheidung der entsprechenden Machtformen (ich sage be- 
wuBt nicht mehr „Einflu6formen“) dringlich. Doch wiederhole 
ich, daB wegen der menschlichen Bediirftigkeit fiir Aller die 
Gewahrung positiver Sanktionen wichtiger sein kann als die 
Unterlassung negativer, obgleich die Abhangigkeit von jener, 
wie Paris ((6)) treffend zeigt, die Selbstachtung in der Regel 
weniger gefahrdeL Das AusmaB der Abhangigkeit hangt da- 
bei von den Altemativen ab, iiber die man verfiigt, die im Fall 
einer Monopolstellung des Anbieters bzw. einer Monopson- 
stellung des Nachfragers auf Null zusammenschrumpfen. Im 
iibrigen ist die Verweigerung einer geschuldeten Leistung (des 
Lohns, der Steuem) ethisch-rechtsphilosophisch gesprochen 
eine negative, nicht die Unterlassung einer positiven Sankti- 
on - dies zu Ortmanns Anfrage ((2)). Inwieweit die Nicht- 
verl^gerung eines Arbeitsvertrages die Unterlassung einer po
sitiven Oder die Zufiigung einer negativen Sanktion ist, hangt 
vom jeweiligen Arbeitsrecht ab, das sich geschichtlich wan- 
delt; insofem ist zuzugeben, daB dieselbe Handlung in unter
schiedlichen Kontexten ganz anders interpretiert werden kann 
und daB daher, wie KoBler ((4)) hervorhebt, die okonomisch- 
rechtlichen Veihaltnisse die Machterfahrung mitbestimmen. Dir 
Kem aber sind, wie ich auch gegen Richter ((4)) festhalten 
mochte, stets konkrete interpersonale Erfahrungen. - Entspre- 
chend habe ich nach meiner terminologischen Anderung kei
ne Schwierigkeit mehr damit, von der Macht zu reden, die in 
der Verweigerung von Anerkennung besteht, wie Engelen ((9)) 
vorschlagt. Manns ,Lotte in Weimar** und Walsers ,Jn Goe
thes Hand** zeigen auf brillante und gleichzeitig unheimliche 
Weise, wie sehr Goethe durch die bloBe Andeutung einer um 
ein Minimum geringeren Aufmerksamkeit als iiblich das Ver- 
halten seiner Umwelt beeinflussen kann und wie die Abhan
gigkeit von seiner Anerkennung seine Umgebung geradezu 
versklavt. Diese besondere Form von Macht, die auch im 
Wissenschafts- und Kulturbetrieb eine gewisse Rolle spielen 
soil, ware eine eigene Untersuchung wert. Hire moralische 
Bewertung ist im iibrigen nicht einfach: Denn man kann es 
groBen Personlichkeiten nicht ohne weiteres zumuten, ihre 
Anerkennung alien, die darum betteln, zu gewahren und diese 
damit zu inflationieren. Zudem ist der Schutz vor Bitten um 
Anerkennung oft die einzige Weise, die eigene Leistungsfa- 
higkeit aufrechtzuerhalten. - Nicht minder wichtig ist fiir eine 
umfassende Machtanalyse die Untersuchung von Manipulati
on. Dazu gehort nicht nur der AusschluB von bestimmten In- 
formationen, also die Zensur, sondern auch die Beselzung be- 
stimmter Themen, auf die Hennen ((4)) hinweist. In den mo
demen Rechtsstaaten, in denen Zensur nicht stallfindet, besteht 
die gangige Weise der Manipulation darin, unliebsame Infor- 
mationen in einer Flut neuer zu ertranken. - Einige Male mo- 
niert wurde meine Formulierung vom Zirkel von Macht und 
Gewalt (z.B. Ellrich Anm. 7). Selbst bei meiner friiheren Ter
minologie ist die These sinnvoll: Da der extensive Gewallein- 
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saiz einer organisierten Gnippe von Menschen bedarf, hat 
deijenige, der die Befehle gibt, mehr Macht als diejenigen, die 
sie ausfuhren. Frcilich gehorchen diese in der zugrunde ge- 
legten Situation nur deswegen, weil sie Angst haben, die an- 
deren wiirden die Gewalt gegen sie wenden, wenn sie den 
Gehorsam verueigerten, und der Machthaber hat Macht nur 
deswegen, weil seine Befehle befoigt werden. Evidenterweise 
kcllabiert eine solche Situation in dem Augenblick, in dem eine 
freie und furchtlose Kommunikation zwischen den Ausflihrem 
der Befehle mdglich ist, und daher wird der Machthaber alles 
tun miissen, um diese zu unterbinden - etwa durch die Ein- 
schleusung von agents provocateurs und, mehr noch, durch die 
Erzeugung von Furcht vor der Gegenwart von agents provoca
teurs. - Meine Formulierung, daB sich Gew'altanwendung aus 
der Logik der Macht zwingend ergibt, ist miSverstanden wor- 
den. Damit meinte ich nicht, daB jede Gewaltdrohung zu Ge- 
waltanwendung fuhrt - letztere zu verhindem ist vielmehr ge- 
rade der Zweck der Drohung. Aber da es die eigene Selbst- 
achtung, auBer bei pathologischen Figuren wie Josef K., nicht 
zulaBt, alien Drohungen nachzugeben, ohne nachzupriifen, ob 
sie w'irklich gedeckt sind, muB es - immer wieder, aber kei- 
neswegs ununterbrochen - zu Gewalteinsatz kommen, den man 
freilich zu begrenzen versuchen wird, wenn man am eigenen 
Leben hzLngt Das Grundproblem des Menschen, daB er einer- 
seits als Organismus auf das Leben angewiesen ist, anderer- 
seits als Geistwesen sich fiber den vitalen Selbsterhaltungstrieb 
erheben kann, ja, muB, wenn er die eigene Selbstachtung auf- 
rechterfialten will, hat Machtkampfe einschlieBlich des Ein- 
satzes von Gewalt zur Folge. Im fibrigen gebe ich geme zu, 
daB meine anthropologischen Pramissen - aus denen sich etwa 
die intrasubjektiven Wurzeln von Macht ergeben - in meinem 
Beitrag ganz besonders knapp angedeutet waren, so etwa in 
den Bemerkungen zur Identitatstheorie. Zimmerling sieht zu 
Recht ((11)) eine Spannung zwischen dem metaphysischen 
S atz von der Identitat und meiner Identitatstheorie, die mit der 
Moglichkeit von Identitatskrisen rechnet Ich habe diese Fra- 
gen bisher am ausffihrlichsten in meiner Abhandlung in 
Voprosy Filosofii 1994 erbrtert.

((9)) Der Staat war nicht eigenlliches Thema meines Beitrags, 
sondem interessierte nur als mogliche Losung des Macht- 
problems. Allerdings ist eine Losung dieses Problems ffir das 
Uberleben des Menschen von so grundlegender Bedeutung, 
daB mir Verbande, die als legitim empfundene physische Ge
walt einsetzen, von Anfang an zur Geschichte der Menschheit 
dazuzugehoren scheinen. Soziogenese und Staatsbildung han
gen enger zusammen, als KoBIer ((6)) vermutet. Sicher ist das 
Politische nur ein Teilsystem des Sozialen und ist eine Unter- 
scheidung von Politischem und Gesellschaftlichem, wie sie 
Wicki-Vogt fordert, aus deskriptiven wie normativen Grfinden 
unabdingbar. Freie Kooperationen zwischen Individuen sollen 
sich moglichst ungehindert entfalten. Doch das ist nur solan- 
ge moglich, als Sicherheit vor inneren und auBeren Feinden be- 
steht - und d.h. sofem es zumindest Vorslufen von Staaten gibt. 
GewiB ist die Erzeugung von Feindbildem oft genug eine List 
der Machthaber, die dadurch ihre Stellung fcstigen. Aber eine 
realislische Anthropologic muB davon ausgehen, daB der 
Mensch das gefahrlichste aller Tiere ist. Die Herstellung eines 
umfassenden Gewaltmonopols ist freilich nur dem neuzeitli- 
chen Staat gelungen, der u.a. deswegen einen derartigen 
Machtvorsprung vor alien anderen Staaten gewonnen hat. Es 

ist unmoglich, nicht von seiner Lcistung becindruckt zu sein, 
die von Hobbes bis Hegel die bedcutendsten (pace Rcubcr) 
Denker zu gewaltigen thcoretischcn Legitimationslcistungcn 
motiviert hat und die von Fukuyama, auf den ich in meinem 
SchluBsatz anspiclte, nochmals klargestcllt wurdc. Der Mora- 
lismus, der den Staat verdammt und gleichzeitig seinen Schutz 
in Anspruch nimmt, ist nicht achtenswert - an dicser Einsichl 
Carl Schmitts ist nicht zu riitteln, und es ist noch nicht Dezi- 
sionismus, wenn man ihr zustimmt. Richtig ist freilich, daB 
Konflikte zwischen Staaten zu den furchtbarsten Gcwall- 
explosionen ffihren kdnnen (Ellrich ((5))) - auf den Zusammcn- 
bruch des Konzerts der curopaischen Machte folgte der Erste 
Wellkrieg, der auch geistesgeschichtlich die Krise der Modeme 
einlautete. Aber daraus folgt nur, daB es eben nicht gelungen 
ist, auf universaler oder auch nur auf europaischer Ebenedas 
herzustellen, was die Pazifizierung im Inneren der Staaten lei- 
stet - eine Institution mit Gewaltmonopol. Kriege beweisen 
nicht, daB wir zuviel Staat haben, sondern daB wir zu vielc 
Staaten haben (jedenfalls solange man die Souveranitat als 
Staatsmerkmal ansieht). Wenn Schaber ein supranalionales 
Denken anmahnt und ffir die Starkung intemationaler Institu- 
tionen pladiert, so kann ich ihm nur zustimmen - doch ist es 
Begriffverwirrung, wenn er unterstellt, damit wfirde S taallich- 
keit verschwinden. Ein denkbarer Universalstaat ware nicht 
weniger Staat als die heutigen Staaten, sondem mehr, weil sein 
Gewaltmonopol extensiver ware. Wahr ist femer, daB die Bil- 
dung von Verbanden mit Gewaltmonopol nur dann nicht ein 
unverantwortbares Risiko darstellt, wenn sie Hand in Hand 
geht mit der Institutionalisierung von Gewaltenteilung auf ver- 
tikaler wie horizontaler Ebene. Eine Minderung der Macht des 
einzelnen stellt im fibrigen schon ihre Entpersdnlichung dar, die 
mit dem Amtsbegriff verbunden ist, einem der wichtigsten 
Schritte in der Entwicklung des Staates. Darin sehe ich wie 
KoBler ((8)) in der Tat primar eine Chance, nicht nur wie Rich
ter ((9)) eine Gefahr. Anders als diesem scheint mir die Gefahr 
im fibrigen darin zu bestehen, daB die erforderlichen Entschei- 
dungen von viel zu schnell rotierenden und zu wenig kompe- 
tenten Amtsinhabem nicht mehr getroffen werden - mit dem 
Risiko einer Rfickkehr zum Naturzustand, wenn okologische 
Katastrophen friedlich nicht mehr Idsbare Verteilungsk^pfe 
aufzwingen. DaB schon vor diesen Katastrophen die soziale 
Legitimitat des Staats abbrockeln wird, ist leicht vorherzuse- 
hen - denn eine Gesetzesordnung wird nur solange als Recht 
anerkannt, als sie als wenigstens partiell gerecht gilt. Zwar wird 
die Verletzung elementarer Normen intergenerationeller Ge- 
rechtigkeit offenbar solange hingenommen, als die betroffenen 
Generationen sich noch nicht wehren kdnnen - wenn aber die
jenigen, die durch ein bestimmtes Verhalten kraB benachteiligt 
worden sind, fahig geworden sind, zu kampfen, wird es zu recht 
unerquicklichen Auseinandersetzungen kommen. Im Faile ei
ner solchen Entwicklung wfirden die groBen Errungenschaflen 
des modemen Staates zerfallen, und die Menschheit wfirde 
real- wie bewuBtseinsgeschichtlich zu Institutionen und Denk- 
formen zurfickkehren, von denen die Modeme vergeblichge- 
glaubt haben wfirde, sie hatte sie fur immer fiberwunden. Ge- 
rade der Bewunderer des modernen Staates hat daher die 
Pflicht, seine gegenwartige Form zu kritisieren.
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